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Allgemeiner Teil der 
Prüfungsordnung (APO) 

für die Bachelor-, Master-, Diplom- und Magisterstudiengänge an der Technischen Univer
sität Braunschweig 

Der Dekan der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät hat in Eilkompetenz am 26.07.2013, der Fakultätsrat 
·der·Fakultät ·fOr lebenswissenschaften·hat·am 28.05.2013 sowie deren Dekan in Eilkompetenz 
am 27.06.2013, der Fakultätsrat der Fakultät für Architektur, Bauingenieurwesen und Umweltwis
sensehaften hat am 25.06.2013 sowie deren Dekan in Eilkompetenz am 27.06.2013, der Fakul
tätsrat der Fakultät für Maschinenbau hat am 12.06.2013 sowie deren Dekan in Eilkompetenz am 
27.06.2013, der Fakultätsrat der Fakultät für Elektrotechnik, Informationstechnik, Physik hat am 
08.07.2013, der Fakultätsrat der Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften hat am 
29.5.2013 sowie deren Dekan in Eilkompetenz hat am 27.06.2013 den Allgemeiner Teil der Prü
fungsordnung (APO) für die Bachelor-, Master-, Diplom- und Magisterstudiengänge an der Tech
nischen Universität Braunschweig beschlossen: 

§1 
Geltungsbereich 

(1) Diese Prüfungsordnung ist der Allgemeine Teil der Prüfungsordnung für alle Bachelor- und 
Masterstudiengänge der Technischen Universität Braunschweig. 

(2) In gesonderten Ordnungen regeln die einzelnen Fakultäten für die jeweiligen Studiengänge 
diefachspezifischenBestimmungenund konkretisieren die Bestimmungen des Allgemei
nen Teils der Prüfungsordnung; insofern haben die Regelungen in der gesonderten Ord
nung Vorrang gegenüber den Bestimmungen im Allgemeinen Teil. Die gesonderten Ord
nungen gelten als Besondere Teile dieser Prüfungsordnung und betreffen in erster Linie 

den zu verleihenden Hochschulgrad, 
den Inhalt der Urkunden und der Zeugnisse (einschl. eines Diploma Supple
ment), 
die Gliederung des Studiums und die Regelstudienzeit, 
die Beschreibung der Module (einschI. evtl. Praktika) sowie der ihnen zugeord
neten Studien- und Prüfungsleistungen (einschI. der Prüfungsinhalte) sowie die 
Angabe-derihnen zugeordneten Leistungspunkte 
die Voraussetzungen für die Zulassung zu den Prüfungen (Studien- und Prü
fungsleistungen) und zu der Abschlussarbeit 
die Dauer der Abschlussarbeit und 
die Größe und Zusammensetzung des Prüfungsausschusses bei fachübergrei
fend.zusammengesetzten .PrüfungsausschOssen. 

(3) Soweit in Diplom- oder Magisterstudiengängen Regelungen fehlen, ist dieser Allgemeine 
Teil der Prüfungsordnung entsprechend heranzuziehen. 

§2 
Ziehles Studiums und Zweck {fer Prüfungen 

(1) Im Rahmen des Bachelorstudiums sollen die Studierenden die grundlegenden fachlichen 
Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Methoden erlernen, die zu einem qualifizierten 
und verantwortlichen Handeln in der Berufspraxis sowie zu wissenschaftlich begründeten 
.Handeln· im·BerufsaJItag. befähigen und die· es ihnen ermöglichen,·ein wissenschaftlich·wei
terführendes Studium anzuschließen, das den Regelabschluss eines konsekutiven Stu
diengangs darstellt. In den Prüfungen wird festgestellt, ob diese Kompetenzen und Fähig
keiten erworben wurden. 

(2) Im Masterstudium sollen die Studierenden vertiefte und/oder erweiterte gründliche Fach
kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden erwerben. Durch die Prüfungen wird festgestellt, ob 
der Prüfling die für den Abschluss des Studiums notwendigen gründlichen Fachkenntnisse 
erworben hat, die fachlichen Zusammenhänge überblickt und die Fähigkeit besitzt, wissen
schaftlich zu arbeiten und wissenschaftliche Erkenntnisse anzuwenden und bestehende 



Erkenntnisgrenzen in Theorie und Anwendung mit neuen methodischen Ansätzen zu erwei
tern. 

§3 
Modularisierung, Leistungspunkte 

(1) Das Bachelor- oder Masterstudium gliedert sich in thematisch zusammenhängende Module 
(einschließlich der Bachelor- oder Masterarbeit). 'Module bestehen i. d. R. aus zwei bis fünf 
aufeinander aufbauenden oder aufeinander verweisenden oder inhaltlich zusammenhän
genden Veranstaltungen (z. B. Einführungs-, Vertiefungs- und Anwendungsveranstaltung), 
die gemeinsam eine bestimmte Kompetenz vermitteln. Den Modulen ist in der Regel eine 
Studien- und/oder eine Prüfungsleistung zugeordnet. Die Prüfungsinhalte beziehen sich auf 
die in den Veranstaltungen des Moduls zu vermittelnden Kenntnisse und Kompetenzen. 

(2) Für erfolgreich absolvierte Studien- und Prüfungsleistungen werden Leistungspunkte nach 
dem ECTS (European Credit Transfer System) vergeben. Die Anzahl der Leistungspunkte 
(LP) ist ein Maß für die mit einem einzelnen Modul verbundene Arbeitsbelastung. Zu Grun
de gelegt werden die Arbeitsstunden, die durchschnittlich von Studierenden in Bezug auf 
das entsprechende Modul für Anwesenheit, Vor- und Nachbereitung sowie Fertigung der 
Prüfungen aufzuwenden sind. Die Vergabe der Leistungspunkte setzt voraus, dass die 
Studierenden die dem Modul zugeordneten Prüfungen erfolgreich absolviert haben. 

(3) Ein Leistungspunkt entspricht einem zeitlichen Aufwand von 30 Arbeitsstunden. Ausgegan
gen wird von 1.800 Arbeitsstunden im Jahr bzw. 60 Leistungspunktenin·einemStudienjahr, 
d. h. von 30 Leistungspunkten pro Semester. Das Studienangebot ist so zu organisieren, 
dass die Studierenden i. d. R. 30 Leistungspunkte pro Semester erwerben können. 

(4) Soweit in geeigneten Studiengängen ein Teilzeitstudium zugelassen ist, ist das Studienan
. gebot so·zu· organisieren,. dass. in.der. RegeL die. Hälfte. der .in.der .prüfungsordnung .vorge
sehenen Leistungspunkte pro Semester - ausnahmsweise die Hälfte der in der Prüfungs
ordnung vorgesehenen Leistungspunkte pro Studienjahr - erworben werden kann. 

§4 
PfÜfüngsaüssc-hüss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und zur Wahrnehmung der durch diese Prüfungsord
nung zugewiesenen Aufgaben wird jeweils aus Mitgliedern einer Fakultät ein Prüfungsaus
schuss gebildet, der nach den Vorgaben der Fakultät für einen oder mehrere Studiengänge 

.. zuständigist.. Einem Prüfungsausschuss gehören.jeweils drei . Mitglieder der. Professoren
gruppe und je ein Mitglied der Mitarbeiter- und der Studierendengruppe an, die, wie deren 
ständige Vertretungen, von den jeweiligen Gruppenvertretungen im Fakultätsrat gewählt 
werden. Die Gewählten müssen nicht dem Fakultätsrat entstammen. Die oder der Vorsit
zende und ihre oder seine Stellvertretung müssen der Hochschullehrergruppe angehOren. 
Sofern mehrere .Fakultätenfür einen Studiengang verantwortlich .sindr .können .in .denBe
sonderen Teilen der Prüfungsordnung von Satz 1 und 2 abweichende Regelungen getrof
fen werden. 

(2) Der Prüfungsausschuss stellt die Durchführung der Prüfungen sicher und sorgt dafür, dass 
für die einem Studiengang zugeordneten(Teil~)Prüfungen mindestens zweimal pro Jahr, in 
der Regel einmal pro Semester, Prüfungstermine festgelegt und Prüfungen durchgeführt 
werden. Satz 1 gilt nicht für Prüfungen, die zwingend im Zusammenhang mit einer Lehrver
anstaltung zu absolvieren sind; entsprechende Lehrangebote sollen mindestens einmal pro 
Jahr vorgehalten werden. Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen 
des Niedersächsischen Hochschutgesetzes (NHG) und dieser Prüfungsordnung mit dem 
jeweils dazugehörenden Besonderen Teil eingehalten werden. Er berichtet der Fakultät 
über die Entwicklung der Prüfungs- und Studienzeiten sowie über die Notenverteilung. Der 
Prüfungsausschuss oder die von ihm beauftragte Stelle führt die Prüfungsakte. 
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(3) Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. Das studentische Mitglied hat 
bei der Bewertung und Anrechnung von Prüfungs- und Studien leistungen nur beratende 
Stimme. Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder, 
darunter die oder der Vorsitzende oder die oder der stellvertretende Vorsitzende und ein 
weiteres Mitglied der Hochschullehrergruppe anwesend ist. 

(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt zwei Jahre, die des studenti
schen Mitgliedes ein Jahr. 

(5) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. Hat er sich keine Ge
schäftsordnung gegeben, gilt ersatzweise die Geschäftsordnung des Senats. Der Prü
fungsausschuss tagt jedoch in nicht-öffentlicher Sitzung. Über die Sitzungen des Prüfungs
ausschusses wird eine Niederschrift geführt, in der die wesentlichen Gegenstände der Erör
terung und die Beschlüsse des Prüfungsausschusses festzuhalten sind. 

(6) Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertre
tenden Vorsitz übertragen. Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungs
ausschusses vor und führt sie aus. Sie oder er berichtet dem Prüfungsausschuss über die
se Tätigkeit. Entscheidungen und Bescheide werden von der oder dem Vorsitzenden im 
Namen des Prüfungsausschusses unterschrieben. Hat sich der Prüfungsausschuss keine 
Geschäftsordnung gegeben, entscheidet der Prüfungsausschuss in eiligen Fällen im Um
laufverfahren. Satz 1 bleibt unberührt. 

(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, bei Prüfungen, einschließlich 
bei Beratung der Note, anwesend zu sein. 

(8) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Der Prüfungsausschuss kann 
jedoch Beraterinnen und Berater hinzuziehen und Betroffene anhören. Die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. So
fern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsit
zenden zur VerSChwiegenheit zu verpflichten. Diese Verschwiegenheitsverpflichtung ist ak
tenkundig zu machen. 

(9) Die Zuständigkeiten des Studiendekans gem. § 45 Abs. 3 NHG bleiben unberührt. 

§5 
Prüfende und Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfenden und bei mündlichen Prüfungen auch die 
Beisitzerinnen und Beisitzer. Die Bestellung der Beisitzerinnen und Beisitzer kann der Prü
fungsausschuss auf die PrOfenden delegieren. ZUr Abnahme von PrClfungen werden Mit
glieder und Angehörige dieser Hochschule oder einer anderen Hochschule bestellt, die in 
dem betreffenden Prüfungsfach oder in einem Teilgebiet des Prüfungsfaches zur selbstän
digen Lehre berechtigt sind. Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie in der beruflichen 
Praxis oder in der Lehre erfahrene Personen können in geeigneten Prüfungsgebieten zur 
Abnahme von Prüfungen bestellt werden. Zu Prüfenden sowie Beisitzerinnen und Beisit
zern dürfen nur Personen bestellt werden, die selbst mindestens die durch die Prüfung 
festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 

(2) Studierende können für die Abnahme von Prüfungen Prüfende vorschlagen. Der Vorschlag 
begründet keinen Anspruch. Ihm soll aber entsprochen werden, soweit ihm nicht wichtige 
Gründe, insbesondere eine unzumutbare Belastung der Prüfenden, entgegenstehen. 
Abweichungen und Konkretisierungen zur Ausübung des Vorschlagsrechts sind nach Maß
gabe der Besonderen Teile der Prüfungsordnungen möglich. 

(3) Der Prüfungsausschuss stellt sicher, dass den Studierenden die Namen der Prüfenden 
rechtzeitig, mindestens zwei Wochen vor dem Termin der jeweiligen Prüfung, bekannt ge
geben werden. 
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(4) Soweit studienbegleitende PrOfungen zu erbringen sind, die sich auf den Inhalt eines Mo
duls beziehen bzw. die im Rahmen eines Moduls zu erbringen sind, gilt die oder der fOr das 
Modul- bzw. die zugehörenden Lehrveranstaltungen - Verantwortliche als bestellte PrOfe
rin oder als bestellter PrOfer. 

(5) Die PrOfenden und die Beisitzerinnen und Beisitzer unterliegen der Amtsverschwlegenhelt. 
Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vor
sitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

§6 
Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungs leistungen 

(1) Studienzeiten, Studienleistungen einschließlich berufspraktischer Tätigkeiten und Prüfungs
leistungen, die in dem gleichen Bachelor- oder Masterstudiengang an einer Universität oder 
gleichgestellten Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, werden 
ohne Gleichwertigkeitsfeststellung anerkannt. Im Übrigen erfolgt keine Anrechnung, soweit 
die Ungleichwertigkeit festgestellt wird. Die Ungleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Studi
enzeiten, Studienleistungen einschließlich berufspraktischer Tätigkeiten und PrOfungsleis
tungen hinsichtlich der vermittelten Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen den Anfor
derungen des Studienganges, fOr den die Anrechnung beantragt wird, im Wesentlichen 
nicht entsprechen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrach
tung und Gesamtbewertung im Hinblick auf die Bedeutung der Leistungen fOr den Zweck 
der PrOfungen nach § 2 vorzunehmen. Studien- und PrOfungsleistungen, die an einer 
Hochschule eines Vertragsstaates des Übereinkommens Ober die Anerkennung von Quali
fikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region von 11. April 1997 (8GBI. 2007 
11 S. 712) erbracht wurden, werden anerkannt, wenn keine wesentlichen Unterschiede zu 
den an der Hochschule zu erbringenden entsprechenden Studien- und PrOfungsleistungen 
bestehen. FOr die Feststellung der Gleichwertigkeit eines ausländischen Studienganges 
sind die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten 
Äquivalenzvereinbarungen oder andere zwischenstaatliche Vereinbarungen maßgebend. 
Soweit Vereinbarungen nicht vorliegen oder eine weitergehende Anrechnung beantragt 
wird, entscheidet der PrOfungsausschuss Ober die Gleichwertigkeit. Zur Aufklärung der 
Sach- und Rechtslage kann eine Stellungnahme der Zentralstelle fOr ausländisches Bil
dungswesen eingeholt werden. Abweichende Anrechnungsbestimmungen auf Grund von 
Vereinbarungen mit ausländischen Hochschulen bleiben unberOhrt. Beruflich erworbene 
Kompetenzen, die den im Studiengang zu erwerbenden entsprechen, werden nach Maß
gabe der Gleichwertigkeit auf Antrag vom PrOfungsausschuss anerkannt. Nichtanerken
nungen mOssen begrOndet werden. Die Beweislast fOr alle Nichtanerkennungen liegt bei 
der Hochschule. 

(2) Die Anerkennung einer Abschluss- oder sonstigen PrOfungsleistung als Bachelor- oder 
Masterarbeit ist nicht zulässig. Abweichende Anrechnungsbestimmungen auf Grund von 
Vereinbarungen mit ausländischen Hochschulen bleiben unberührt. In einem konsekutiven 
Masterstudiengang können Studien- und PrOfungsleistungen nicht anerkannt werden, die 
notwendig waren, um den vorangegangenen Bachelorstudiengang abzuschließen; Zusatz
prOfungen in Form von Studien- und Prüfungsleistungen gern. § 19 können auf Antrag unter 
den Voraussetzungen von Absatz 1 S. 2 und 3 bis zu einem Umfang von max. 35 LP aner
kannt werden. 

(3) FOr Studienzeiten, Studien- und PrOfungsleistungen in staatlich anerkannten Fernstudien 
gelten Absätze 1 und 2 entsprechend. 

(4) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, werden die Noten - soweit die No
tensysteme vergleichbar sind - und die Leistungspunkte übernommen und in die Berech
nung der Gesamtnote einbezogen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk 
"bestanden" aufgenommen. Eine Kennzeichnung der Anrechnung·im ·Zeugnisist zulassig. 

4 



(5) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach den Absätzen 1 und 3 besteht ein Rechtsan
spruch auf Anrechnung. Über die Anrechnung entscheidet auf Antrag der oder des Studie
renden der Prüfungsausschuss. 

§7 
Meldung und Zulassung zu Prüfungen 

(1) Zu den einzelnen Prüfungen sowie zur Bachelor- oder Masterarbeit wird zugelassen, wer 

1. in dem Semester, in dem sie oder er sich zur Prüfung meldet, in dem entsprechen
den Studiengang bzw. - sofern entsprechende Kapazität vorhanden ist - in einem 
anderen Studiengang an der Technischen Universität Braunschweig eingeschrie
ben ist, 

2. die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt, die in den Besonderen Teilen der Prufungs
ordnung geregelt sind und 

3. bei schriftlichen Arbeiten, die keine Klausuren sind, die Erklärung zur Plagiatskon
trolle nach Anlage 4 vorlegt. Die Erklärung zur Plagiatskontrolle ist nur einmalig ab
zugeben und gilt für alle Studien- und Prüfungsleistungen. 

(2) Soweit in den Besonderen Teilen der Prüfungsordnung keine anderen Regelungen enthal'
ten sind, gilt für die Meldung und Zulassung folgendes Verfahren: 

1. Die Zulassung zu den einzelnen Prüfungen ist durch schriftliche oder elektronische 
Anmeldung beim Prüfungsausschuss oder den von ihm beauftragten Stellen inner
halb der vorgegebenen Frist zu beantragen. Falls bereits in dem gleichen Studien
gang an einer Universität oder gleichgestellten Hochschule Prüfungen nicht bestan
den wurden, der entsprechende Prüfungsanspruch erloschen ist oder das Prü
fungsverfahren nicht ordnungsgemäß abgeschlossen wurde, ist dieses bei der Mel
dung zur ersten Prüfung dem Prüfungsausschuss mitzuteilen. 

2. Zu einer Prüfung gilt als zugelassen, wer sich zu dieser Prüfung unter Beifügung 
der ggf. vorgeschriebenen Nachweise innerhalb der gesetzten Frist angemeldet hat. 
Eine Mitteilung ergeht nur, wenn die Zulassung zu versagen ist. 

3. Fristen, die für die Anmeldung zu den Prüfungen gesetzt sind, können beim Vorlie
gen triftiger Gründe vom Prüfungsausschuss verlängert oder rückwirkend verlän
gert werden, insbesondere wenn es unbillig wäre, die durch den Fristablauf einge
tretene Rechtsfolge bestehen zu lassen. 

4. Der Prüfungsausschuss oder die von ihm beauftragte Stelle stellt die Zulassung 
bzw. Nichtzulassung zur Prüfung fest. Der Prüfungsausschuss regelt, in welcher 
Form und an welchen Stellen die Bekanntgabe der Prüfungstermine und Anmelde
zeiträume sowie die Mitteilung über die Versagung einer Zulassung und die Be
kanntgabe der Prüfungsergebnisse erfolgt. 

(3) Die Zulassung zur Prüfung ist zu versagen, wenn: 

a. die Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht erfüllt sind, 
b. die Unterlagen unvollständig sind oder 
c. in dem gleichen Studiengang in der Bundesrepublik Deutschland die Bachelor- oder 

Masterprüfung endgültig nicht bestanden oder das Prüfungsverfahren nicht ord
nungsgemäß abgeschlossen wurde oder ein Prüfungsanspruch nicht mehr besteht. 

Im Fall des Buchstaben c. hat der Prüfungsausschuss das endgültige Scheitern in dem be
treffenden Studiengang festzustellen und gem. § 19 Abs. 6 S. 2 Nr. 2 b NHG die Exmatri
kulation zu veranlassen. 
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§8 
Beratungsgespräche, Mentorensystem 

(1) In den Besonderen Teilen der Prüfungsordnung kann vorgesehen werden, dass Studieren
de an einem oder mehreren obligatorischen Beratungsgesprächen teilzunehmen haben. 
Den Studierenden können auch einzelne Mentorinnen und Mentoren zugeordnet werden. 

(2) Studierende, die nach dem zweiten Semester nicht mindestens 30 Leistungspunkte erwor
ben haben, sind verpflichtet, an einem Beratungsgespräch teilzunehmen. Eine Zulassung 
zu weiteren Studien- und Prüfungsleistungen setzt den Nachweis der Teilnahme an dem 
Beratungsgespräch voraus. In den Besonderen Teilen der Prüfungsordnung können ergän
zende bzw. abweichende Regelungen vorgesehen werden. 

§9 
Aufbau der Prüfungen, Arten der Studten- und Prüfungs leistungen 

(1) Die Bachelor- oder Masterprüfung besteht jeweils aus den Prüfungen (Studien- und Prü
fungsleistungen) und der Abschlussarbeit. Prüfungen setzen sich aus einer oder mehreren 
Studien- oder Prüfungsleistungen in einem Prüfungsfach oder einem fächerübergreifenden 
Prüfungsgebiet zusammen. Die Prüfungen finden studienbegleitend statt. Soweit die Auf
gabensteIlung dies erfordert, werden die Studierenden während der Bearbeitungszeit be
treut. Prüfungen können u. a. durch folgende Arten von Studien- oder Prüfungsleistungen 
abgelegt werden: 

1. Klausur (Absatz 3), incl. AufgabensteIlungen im Antwort-Wahl-Verfahren, 
2. mündliche Prüfung (Absatz 4), 
3. Hausarbeit (Absatz 5), 
4. Entwurf (Absatz 6), 
5. Referat (Absatz 7) 
6. Erstellung und Dokumentation von Rechnerprogrammen (Absatz 8), 
7. experimentelle Arbeit (Absatz 9). 
8. Portfolio (Absatz 10) 

In den Besonderen Teilen der Prüfungsordnung können weitere Arten von Prüfungen vor
gesehen werden, soweit die unterschiedlichen Fachkulturen dieses erfordern, insbesondere 
um in adäquater Form den Erwerb der den einzelnen Modulen zugeordneten Kompetenzen 
und Fertigkeiten überprüfen zu können. Studienleistungen sind im Gegensatz zu Prüfungs
leistungen uneingeschränkt wiederhol bar und gehen nicht in die Berechnung der Note ein. 

(2) In den Besonderen Teilen der Prüfungsordnung sind die den einzelnen Modulen zugeord
neten Prüfungen sowie deren Art und Umfang sowie die Prüfungsinhalte und Prüfungsge
genstände aufgeführt. Sofern darin vorgesehen ist, dass nach Wahl der Prüferin oder des 
Prüfers unterschiedliche Prüfungs- und/oder Studienleistungen zu erbringen sind, ist den 
Studierenden spätestens zu Beginn des Semesters Art und Umfang der Prüfungs- bzw. 
Studienleistungen mitzuteilen. Geeignete Arten von Prüfungen können in Form einer Grup
penarbeit zugelassen werden. Der zu bewertende Beitrag des einzelnen Prüflings muss die 
an die Prüfungs- bzw. Studienleistung zu stellenden Anforderungen erfüllen sowie als indi
viduelle Leistung auf Grund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objek
tiven Kriterien deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein. 

(3) In einer Klausur soll der Prüfling nachweisen, dass er in begrenzter Zeit, mit begrenzten 
Hilfsmitteln und unter Aufsicht mit den geläufigen Methoden des Faches ein Problem er
kennen und Wege zu einer Lösung finden kann. Näheres, insbesondere zur Bearbeitungs
zeit, ist in den Besonderen Teilen der Prüfungsordnung geregelt. Antwort-Wahl-Verfahren 
müssen die in der Anlage 5 genannten Anforderungen erfüllen. 
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(4) Die mündliche Prüfung findet - nach Vorgabe der Fächer bzw. der Prüfenden - i. d. R. vor 
zwei Prüfenden (Kollegial prüfung) oder einer oder einem Prüfenden und einer sachkundi
gen Beisitzerin oder einem sachkundigen Beisitzer als Einzelprüfung oder als Gruppenprü
fung für bis zu fünf Studierende gleichzeitig statt. Die Beisitzerin oder der Beisitzer ist vor 
der Notenfestsetzung zu hören. Die wesentlichen Gegenstände der Prüfung, die Bewertung 
und die tragenden Erwägungen der BewertungsentSCheidung sind in einem Protokoll fest
zuhalten. Es ist von den Prüfenden oder der oder dem Prüfenden und der Beisitzerin oder 
dem Beisitzer zu unterschreiben. Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. Mit Zustimmung des 
Prüfungsausschusses können mündliche Prüfungen in besonderen Ausnahmefällen auch 
durch Videokonferenzen abgenommen werden, wenn sichergestellt ist, dass die Prüfungs
bzw. Studienleistung ordnungsgemäß erbracht wird. Die letzte Wiederholungsprüfung, de
ren Nichtbestehen das endgültige Scheitern und damit die Beendigung des Studiums zur 
Folge hätte, wird abweichend von Satz 1 stets von zwei Prüfenden abgenommen 

(5) Eine Hausarbeit ist eine selbständige schriftliche Bearbeitung einer fachspezifischen oder 
fächerObergreifenden AufgabensteIlung. Im Einzelfall kann auf begrOndeten Antrag des 
Prüflings die Bearbeitungszeit ausnahmsweise um bis zu einem Viertel der Zeit verlängert 
werden. In geeigneten Fällen können die erarbeiteten Lösungen in einer für die berufliche 
Tätigkeit typischen Weise mündlich erläutert werden. Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. 

(6) Ein Entwurf umfasst die Bearbeitung einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden 
AufgabensteIlung in konzeptioneller und konstruktiver Hinsicht unter besonderer Berück
sichtigung planerischer Aspekte. Absatz 5 Sätze 2 bis 4 gilt entsprechend. Der architektoni
sche Entwurf beinhaltet auch das Erfassen und die analytische Klärung einer fachspezifi
schen oder fächerübergreifenden Aufgabe der Architektur ebenso wie die darauf aufbauen
de Darstellung einer adäquaten Lösung. Zur Entwurfsaufgabe kann gehören, die Ergebnis
se der Arbeit in einer Präsentation darzustellen und in einer Diskussion zu begründen. Nä
heres, insbesondere hinsichtlich Art, Umfang, Bearbeitungszeit des architektonischen Ent
wurfes ist im entsprechenden Besonderen Teil der Prüfungsordnung geregelt. 

(7) Ein Referat umfasst: 
1. eine eigenständige - i. d. R. schriftliche - Auseinandersetzung mit einem Problem 

unter Einbeziehung und Auswertung einschlägiger Literatur, 
2. die Darstellung und die Vermittlung der Ergebnisse im mündlichen Vortrag sowie in 

einer anschließenden Diskussion. Absatz 5 Sätze 2 bis 4 gilt entsprechend. 

(8) Die Erstellung und Dokumentation von Rechnerprogrammen umfasst in der Regel 
1. die Beschreibung der Aufgabe und ihrer Abgrenzung, 
2. die Erarbeitung theoretischer Voraussetzungen für die Bearbeitung der Aufgabe, 

insbesondere die Auswahl der geeigneten Methoden unter Einbeziehung und Aus
wertung einschlägiger Literatur, 

3. die Formulierung der verwendeten Algorithmen in einer geeigneten Programmier
sprache, 

4. das Testen des Programms mit mehreren exemplarischen Datensätzen und das 
Überprüfen der Ergebnisse auf ihre Richtigkeit, 

5. die Programmdokumentation insbesondere mit Angabe der verwendeten Methoden, 
des Ablaufplans, des Programmprotokolls (Quellenprogramm) und des Ergebnis
protokolls. Absatz 5 Sätze 2 bis 4 gilt entsprechend. 

(9) Eine experimentelle Arbeit umfasst die theoretische Vorbereitung, den Aufbau und die 
Durchführung eines Experiments sowie die schriftliche Darstellung der Arbeitsschritte, des 
Versuchsablaufs und der Ergebnisse des Experiments und deren kritische Würdigung. Ab
satz 5 Sätze 2 bis 4 gilt entsprechend. 

(10) Das Portfolio umfasst 
1. ein vom Studierenden eigenständig zusammengestelltes Modul-Portfolio (Leistungsmap
pe), in welchem er, entweder in papierbasierter oder elektronischer Form, die im Modul er
zielten Ergebnisse und Kompetenzen darstellt und reflektiert; 
sowie 99f. 
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2. eine Diskussion dieses Portfolios mit einem Prüfenden und einem fachkundigen Beisitzer 
als Einzelprüfung oder Gruppenprüfung mit bis zu fünf Studierenden gleichzeitig. Absatz 4 
Sätze 2 bis 7 gelten entsprechend. 

(11) Als schriftliche Leistung darf nur eine Originalarbeit vorgelegt werden, d. h. eine selbst ver
fasste Arbeit, die noch nicht in einer anderen Prüfung vorgelegen hat. Zusammen mit der 
schriftlichen Leistung hat die oder der Studierende eine schriftliche Versicherung darüber 
einzureichen, dass die schriftliche Leistung (bei einer Gruppenarbeit der entsprechend ge
kennzeichnete Anteil) selbstständig verfasst, noch nicht im Rahmen anderer Prüfungen 
vorgelegt wurde und keine anderen als die genehmigten oder angegebenen Quellen und 
Hilfsmittel benutzt wurden. Die schriftliche Leistung ist in deutscher Sprache oder in Ab
sprache mit der Prüferin oder dem Prüfer in Englisch oder einer anderen Sprache abzufas
sen. Die Aufgabe für die Prüfung wird von den Prüfenden festgelegt. Können sich diese 
nicht einigen, legt der Prüfungsausschuss die Aufgabe fest. Dem Prüfling kann Gelegenheit 
gegeben werden, für die Aufgabe Vorschläge zu machen. Die Prüferin oder der Prüfer hat 
die Bewertung schriftlicher Arbeiten (einschließlich der Abschlussarbeiten) schriftltch unter 
Hinweis auf die für das Ergebnis ausschlaggebenden Gesichtspunkte zu begründen. 

(12) Der Prüfungsausschuss legt zu Beginn eines jeden Semesters die Zeitpunkte für die Ab
nahme der mündlichen Prüfungen und Klausuren sowie die Aus- und Abgabezeitpunkte tor 
die übrigen termingebundenen Prüfungen fest. Der Prüfungsausschuss informiert die Stu
dierenden rechtzeitig über Art und Anzahl der zu erbringenden Leistungen und über die 
Termine, zu denen sie zu erbringen sind. Er kann Aufgaben nach Satz 1 und 2 auf die Prü
fenden übertragen. 

(13) Macht der Prüfling durch einen geeigneten Nachweis gegenüber dem Prüfungsausschuss 
glaubhaft, dass er wegen Krankheit oder Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfung 
ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, kann der Prüfungsausschuss die 
Erbringung gleichwertiger Studien- und/oder Prüfungsleistungen in einer bedarfsgerechten 
Form, ggf. auch innerhalb einer entsprechend verlängerten Bearbeitungszeit, gestatten. 
Dauerleiden können jedoch nur insoweit ausgeglichen werden, als dass diese die Fähigkeit 
zur Darstellung des Wissens in der Prüfung betreffen. Dauerleiden, welche sich gerade auf 
die durch die Prüfung zu ermittelnde Leistungsfähigkeit beziehen, werden grundsätzlich 
nicht ausgeglichen. Letzteres gilt nicht, wenn dem Prüfling nur solche Hilfsmittel zur Verfü
gung gestellt werden, die ihm später auch in seiner beruflichen Praxis zur Verfügung ste
hen würden. Überkompensationen sind zu vermeiden. 
Ein Nachteilsausgleich nach Satz 1 kann insbesondere in folgender Form gewährt werden: 
Verlängerung des Gesamtprüfungszeitraums, Verlängerung der Bearbeitungszeit (z. B. bei 
Klausuren, Haus- und Abschlussarbeiten), Unterbrechung durch individuelle Erholungspau
sen (z. B. bei Klausuren), Splitten einer Prüfung in Teilleistungen, Mitbestimmungsmöglich
keit bei der Festlegung von Prüfungsterminen, Ersatz von schriftlichen durch mündliche 
Leistungen oder praktische durch theoretische Leistungen und jeweils umgekehrt, Befrei
ung von evtl. gegebener Anwesenheitspflicht (durch kompensatorische Leistung), Zulas
sung von notwendigen Hilfsmitteln und ASSistenzleistungen (z. B. Gebärdensprachdolmet
scher) sowie zur Verfügung stellen von adaptierten (Prüfungs-) Unterlagen (z. B. Groß
schrift). 
Für Studierende, die sich in einer besonderen sozialen Situation (z. B. Schwangerschaft, 
Erziehung von Kindern und Pflege von Angehörigen) befinden, gelten die Sätze 1 und 2 
entsprechend. Mutterschutzfristen sowie die Inanspruchnahme von Elternzeit sind zu be
rücksichtigen. 

(14) Studierenden, die sich in einer besonderen sozialen Situation (z. B. Schwangerschaft, Er
ziehung von Kindern oder Pflege von Angehörigen) befinden, kann auf Antrag an den Prü
fungsausschuss eine Abweichung von dem zeitlich festgelegten Ablauf der Bachelor- oder 
Masterprüfung gewährt werden. Mutterschutzfristen sowie die Inanspruchnahme von EI
ternzeit sind zu berücksichtigen. 
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§ 10 
Öffentlichkeit von mündlichen Prüfungen 

Studierende, die sich demnächst der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglie
der der Hochschule, die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörerin
nen oder Zuhörer bei mündlichen Prüfungen (§ 9 Abs. 4) zuzulassen. Auf Antrag der oder des 
Kandidaten kann auch die Gleichstellungsbeauftragte an den Prüfungen als Zuhörerin teilneh
men. Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an 
den Prüfling. Auf Antrag eines Prüflings sind die Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 1 auszu
schließen. Anträge nach Sätzen 2 und 4 sind an den oder die Prüfenden zu richten. 

§ 11 
Rücktritt, Versäumnis, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Sofern in den Besonderen Teilen der Prüfungsordnungen keine abweichenden Regelungen 
getroffen werden, können Studierende ihre Meldung zur Prüfung ohne Angabe von Grün
den bis eine Woche vor Ausgabe des Themas bzw. der AufgabensteIlung - abweichend 
davon bei Klausuren bis zum letzten Werktag vor dem Tag der Ausgabe des Themas bzw. 
der AufgabensteIlung 12.00 Uhr - zurücknehmen. Die Rücknahme ist der Stelle gegenüber 
schriftlich zu erklären, die für die Anmeldung zuständig war. 

(2) Eine Prüfung gilt als mit "nicht ausreiChend" (5,0) bewertet, wenn der Prüfling ohne triftige 
Gründe 

1. zu einem Prüfungstermin nicht erscheint, 
2. nach Beginn der Prüfung bzw. nach dem für eine Rücknahme zulässigen Zeitraum 

von der Prüfung zurücktritt, 
3. eine Prüfung gemäß § 9 oder die Abschlussarbeit nicht innerhalb der vorgeschrie

benen Bearbeitungszeit erbringt oder 
4. eine zur Anmeldung oder zur Ablegung für die Wiederholung von Abschlussarbeiten 

vorgesehene Frist nicht einhält. 

Satz 1 gilt auch, wenn dies das endgültige Nichtbestehen zur Folge hat. 

(3) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prü
fungsausschuss oder den von ihm beauftragten Stellen unverzüglich schriftlich angezeigt 
und glaubhaft gemacht werden; andernfalls gilt die betreffende Prüfung als mit "nicht aus
reichend" (5,0) bewertet. Eine Exmatrikulation und eine Beurlaubung als solche sind keine 
triftigen Gründe. Bei Krankheit ist ein ärztliches Attest - oder im Einzelfall, insbesondere bei 
wiederholter Krankmeldung auf Verlangen des Prüfungsausschusses ein amtsärztliches At
test - vorzulegen. Der Krankheit der oder des Studierenden steht die Krankheit eines von 
ihr oder ihm Oberwiegend aUein zu versorgenden Kindes gleich. Dies gitt ebenfalts im Falle 
der Krankheit einer oder eines nach ärztlichen Zeugnis pflegebedürftigen nahen Angehöri
gen der oder des Studierenden, wenn die oder der Studierende amtlich, d. h. durch eine of
fizielle Stelle nachweist, dass sie oder er mit der Pflege des nahen Angehörigen betraut ist. 
Werden die Gründe anerkannt, so wird ein neuer Termin, in der Regel der nächste reguläre 
Prüfungstermin, anberaumt. Konnte bei einer Prüfung der Abgabetermin aus triftigen Grün
den nicht eingehalten werden, so kann der Abgabetermin hinausgeschoben werden. We
gen nachgewiesener Erkrankung kann der Abgabetermin - sofern in den Besonderen T ei
len der Prüfungsordnung keine kürzeren Fristen bestimmt werden - in der Regel um bis zu 
6 Wochen verschoben werden. Danach ist bei längerer Krankheit i. d. R. ein neues Thema 
zu stellen-. 

(4) Versucht der Prüfling, das Ergebnis seiner Studien- oder Prüfungsleistung durch Täu
schung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende 
Studien- oder Prüfungsleistung als mit "nicht bestanden" bzw. "nicht ausreichend" bewertet. 
In besonders schweren Fällen - insbesondere bei Plagiaten und bei Wiederholungsfällen -
kann der Prüfungsausschuss zusätzlich das endgültige Nichtbestehen der Prüfungs- oder 
der Studienleistung und damit das Scheitern in dem Studiengang feststellen. Ein Prüfling, 
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der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von der oder dem jeweils Prü
fenden oder Aufsichtsführenden von der Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen werden; 
in diesem Fall gilt die betreffende Prüfung als mit "nicht ausreichend" bzw. "nicht bestan
den" bewertet. Der Prüfling kann innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Bekanntgabe 
der Entscheidungen nach Satz 1 bis 3 verlangen, dass die Entscheidung durch den Prü
fungsausschuss überprüft wird. Der Prüfling, der nach S. 1 einer Täuschung verdächtig ist, 
darf bis zur Entscheidung des Prüfungsausschusses die Prüfung fortsetzen. Das Täu
schungsmittel kann bis zum Abschluss des Verfahrens konfisziert werden. Das Täu
schungsmittel wird spätestens mit Bestandskraft der Entscheidung zurückgegeben. 

§ 12 
Bewertung der Studien- oder Prüfungsleistung und Bildung der Einzel- und Modulnoten 

(1) Die einzelne Studien- oder Prüfungsleistung wird von der oder dem jeweils Prüfenden oder, 
wenn die Prüfungsleistung von zwei Prüfenden zu bewerten ist, von beiden Prüfenden be
notet. Die Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen sind in der Regel spätestens vier Wochen 
nach Abgabe der jeweiligen Prüfung bekannt zu geben. 

(2) Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden: 

1 = sehr gut = eine besonders hervorragende Leistung, 
2 = gut = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen 

liegende Leistung, 
3 = befriedigend = eine Leistung, die in jeder Hinsicht durchschnittlichen Anfor-

derungen entspricht, 
4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforde-

rungen entspricht, 
5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforde-

rungen nicht genügt. 

Die Notenziffern können zur differenzierten Bewertung um 0,3 erhöht oder erniedrigt wer
den und sind in dieser Form zur Berechnung der Gesamtnote heranzuziehen. Die Noten 
0,7; 4,3; 4,7; 5,3 sind dabei ausgeschlossen. Studienleistungen können nach Satz 1 beno
tet oder mit bestanden/nicht bestanden bewertet werden. Bei der Berechnung der Gesamt
note werden die Noten für Studienleistungen nicht berücksichtigt. Bei der Notenbildung für 
Prüfungen, die von mehr als einem Prüfer bewertet werden,kann die Endnote auch gerin
gere Abstufungen als 0,3 aufweisen (siehe Absatz 3 Satz 4). 
Bei der Bekanntgabe mittels Aushangs muss der Prüfling wissen, ab wann, wie lange und 
wo der Aushang erfolgt. Die Mindestaushangdauer beträgt einen Monat. Bei einem endgül
tigen Nichtbestehen hat eine schriftliche Bekanntgabe mit Rechtsbehelfsbelehrung zu er
folgen. 

(3) Ein Modul wird in der Regel mit einer Studien- und/oder einer Prüfungsleistung abge
schlossen. Eine Prüfung ist bestanden, wenn sie mit mindestens "ausreichend" bzw. "be
standen" bewertet wurde. Wird eine Prüfung von zwei Prüfenden bewertet, ist sie bestan
den, wenn heide die Leistung mit mindestens "ausreichend" oder "bestanden"bewerten. 
Die Note einer bestandenen Prüfung errechnet sich aus dem Durchschnitt der von den Prü
fenden festgesetzten Einzelnoten. Die Begründung der Bewertungsentscheidung mit den 
sie tragenden Erwägungen ist, soweit sie nicht zugleich mit der Bewertung erfolgt, auf An
trag der oder des Studierenden schriftlich mitzuteilen. Die Begründung ist mit der Prüfungs
arbeit zu der Prüfungsakte zu nehmen. 

(4) Bei der Bildung der Note gemäß Absatz 3 Satz 4 wird nur die erste Dezimalstelle hinter 
dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Die 
Note lautet: 

bei einem Durchschnitt bis einsch\. 1 ,5 "sehr gut", 
bei einem Durchschnitt von 1 ,6 bis einsch\. 2,5 "gur, 
bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einsch\. 3,5 "befriedigend", 
bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einsch\. 4,0 "ausreichend", 

10 



bei einem Durchschnitt ab 4,1 "nicht ausreichend". 

(5) Hat ein Prüfling an einer Prüfung teilgenommen, obwohl ihm keine Wiederholungsmöglich
keit mehr zustand, so wird das Ergebnis der Prüfung nicht gewertet. Entsprechendes gilt in 
der Regel auch, wenn ein Prüfling an einer Prüfung teilgenommen hat, obwohl er nicht zu
gelassen war. 

(6) Eine Prüfung ist bestanden, wenn sie mit mindestens "ausreichend" bzw. "bestanden" be
wertet wurde. Besteht die Prüfung ausnahmsweise aus mehreren Prüfungs- und/oder Stu
dienleistungen, ist die Prüfung bestanden, wenn jede Prüfungs- bzw. Studienleistung mit 
mindestens "ausreichend", bzw. "bestanden" bewertet wurde, es sei denn, in den Besonde
ren Teilen ist für konkret zu bezeichnende Prüfungen bestimmt, dass mit "nicht ausrei
chend" bewertete Prüfungsleistungen durch besser bewertete Leistungen ausgeglichen 
werden. Die Note des Moduls errechnet sich - soweit in den Besonderen Teilen keine an
derweitigen Regelungen enthalten sind - aus dem nach Leistungspunkten gewichteten 
Durchschnitt der Noten für die einzetnen Prüfungsleistungen. Absatz 2 Satz 6 gilt entspre
chend. Module, die mit einer Studienleistung abschließen, gehen nicht in die Bildung der 
Gesamtnote ein. 

§13 
Freiversuch, Wiederholung von Prüfungen 

(1) Erstmals nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden. Nach dem Be
stehen ist, sofern kein Freiversuch gern. Absatz 2 vorliegt, keine Wiederholung mehr mög
lich. 

(2) Wird der erste Versuch im Rahmen der Regelstudienzeit abgelegt, gilt dieser als Freiver
such. Ein Freiversuch hat zur Folge, dass die Prüfung auch bei Bestehen zur Notenverbes
serung nach Anmeldung einmal spätestens am Ende des übernächsten Semesters wie
derholt werden kann, dabei zählt das jeweils bessere Ergebnis. Zeiten der Überschreitung 
bleiben unberücksichtigt, wenn hierfür triftige Gründe nachgewiesen werden, § 11 Abs. 3 
und 4 gelten entsprechend. Ein zweiter Freiversuch der selben Prüfung ist ausgeschlos
sen. Die vorgenannten Freiversuchsregelungen gelten nicht für die Fertigung der Bachelor
oder Masterarbeit. 

(3) Sofern der Freiversuch nicht in einem Pflichtbereich abgelegt wurde, ist ein Wechsel des 
Prüfungsfachs - vorbehaltlich anderer Regelungen in besonderen Prüfungsordnungen - bis 
zum Ende des übernächsten Semesters möglich. Dies ist dem Prüfungsamt durch den 
Prüfling mitzuteilen. In den Besonderen Teilen der Prüfungsordnung kann ferner geregelt 
werden, dass in maximal drei Fällen Prüfungsleistungen in Wahl- oder Wahlpflichtfächern, 
die außerhalb der Regelstudienzeit im ersten Versuch nicht bestanden wurden, nicht wie
derholt werden müssen. 

(4) Wird die Prüfungsleistung auch in dem letzten Versuch erneut mit "nicht ausreichend" be
wertet oder gilt sie als mit "nicht ausreichend" bewertet, so ist die Bachelor- oder Master
prüfung endgültig nicht bestanden. Sofern es sich bei dieser WjederholungsprOfung um ei;,. 
ne schriftliche Prüfung handelt, darf die Note "nicht ausreichend" nur nach mündlicher Er
gänzungsprüfung getroffen werden. Diese mündliche Ergänzungsprüfung wird von zwei 
Prüfenden abgenommen; im Übrigen gilt § 9 Abs. 4 entsprechend. Die Prüfenden setzen 
die Note der Wiederholungsprüfung, die nur "ausreichend" oder "nicht ausreichend" lauten 
kann, unter angemessener Berücksichtigung der schriftlichen Leistung und des Ergebnis
ses der mündlichen Ergänzungsprüfung fest. Die mündliche Ergänzungsprüfung ist ausge
schlossen, wenn die schriftliche Prüfungsleistung gemäß § 11 Abs. 2 oder Abs. 4 als mit 
"nicht ausreichend" bewertet gilt. 

(5) Die Verfahrensbestimmungen für Prüfungen gelten auch für Wiederholungsprüfungen, so
fern in den Besonderen Teilen der Prüfungsordnungen keine abweichenden Regelungen 
geschaffen werden. 
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(6) In dem gleichen Studiengang an einer anderen Universität oder gleichgestellten Hochschu
le in der Bundesrepublik Deutschland erfolglos untemommene Versuche, eine PrOfungs
leistung abzulegen, werden auf Freiversuche und Wiederholungsmöglichkeiten angerech
net. Studierende sind verpflichtet, bei der Anmeldung zur Prüfung auf bereits unternomme
ne Versuche hinzuweisen, bei einem Unterlassen gilt die erneute Prüfungsleistung ent
sprechend § 11 Abs. 4 S. 1 als mit »nicht ausreichend" bewertet. 

(7) Die Wiederholungsmöglichkeiten für StUdienleistungen (Leistungsnachweise) sind nicht 
beschränkt. 

§14 
Bachelor-I Masterarbeit 

(1) Die Bachelor- oder Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb 
einer vorgegebenen Frist ein Problem aus der gewählten Fachrichtung selbstständig nach 
wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Thema und AufgabensteIlung der Arbeit müs
sen dem Prüfungszweck (§ 2) und der Bearbeitungszeit nach Absatz 5 entsprechen. Die 
Art der Aufgabe und die AufgabensteIlung müssen mit der Ausgabe des Themas festliegen. 

(2) Die Bachelor- oder Masterarbeit kann bei geeigneter ThemensteIlung in Form einer Grup
penarbeit angefertigt werden. Der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag des einzel
nen Prüflings muss auf Grund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen ob
jektiven Kriterien deutlich abgrenzbar und fOr sich bewertbar sein und den Anforderungen 
nach Absatz 1 entsprechen. 

(3) Das Thema der Arbeit kann von den Mitgliedern der Hochschullehrergruppe und den 
hauptamtlich tätigen Privatdozentinnen und Privatdozenten der für den Studiengang jeweils 
verantwortlichen Fächern vergeben werden. Das Thema kann auch von den im Ruhestand 
befindlichen Professorinnen und Professoren der Fächer und mit Zustimmung des Prü
fungsausschusses auch von weiteren zur Abnahme von Prüfungen berechtigten Personen 
gem. § 5 AbS. ·1 vergeben werden. Im Fall von Satz 2 muss die oder der Zweitprofende 
hauptamtliche Professorin oder hauptamtlicher Professor des Faches sein. 

(4) Das Thema wird von der oder dem Erstprüfenden festgelegt. Auf Antrag sorgt der Prü
fungsausschuss dafür, dass der Prüfling rechtzeitig ein Thema erhält. Die Ausgabe des 
Themas erfolgt über den Vorsitz des Prüfungsausschusses oder über von ihm beauftragte 
Stellen; die Ausgabe ist aktenkundig zu machen. Mit der Ausgabe des Themas werden die 
oder der Prüfende, die oder der das Thema festgelegt hat (Erstprüfende oder Erstprüfen
der), und die oder der Zweitprüfende bestellt. 

(5) Sofern in den Besonderen Teilen der Prüfungsordnung keine anderen Regelungen enthal
ten sind, werden fOr die Bachelorarbeit 12 und für die Masterarbeit 30 Leistungspunkte ver
geben, wobei die Bearbeitungszeit drei bzw. sechs Monate beträgt. Das Thema kann nur 
einmal und nur innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit nach Satz 1 zurückgege
ben werden. Auf begründeten Antrag kann der Prüfungsausschuss im Einzelfall die Bear
beitungszeit ausnahmsweise um bis zu einem Drittel verlängern. In den Besonderen Teilen 
der Prüfungsordnung können die in Satz 1 und Satz 3 genannten Fristen verkürzt werden. 

(6) Bei der Abgabe der Arbeit hat der Prüfling schriftlich zu versichern, dass er die Arbeit - bei 
einer Gruppenarbeit den entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit - selbstständig 
verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. Im 
Übrigen gilt § 9 Abs. 11 entsprechend. 

(7) Die Arbeit ist - in der Regel in zwei gebundenen Exemplaren und zusätzlich in elektroni
scher Form - fristgemäß bei der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bzw. 
den von ihm beauftragten Stellen abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu ma
chen. 

(8) Die Arbeit ist in der Regel innerhalb von vier Wochen nach ihrer Abgabe durch beide Prü
fende nach § 12 Abs. 2 bis 4 zu bewerten. 
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(9) Zur Bachelor- oder Masterarbeit wird nur zugelassen, wer die in den Besonderen Teilen der 
Prüfungsordnung festgelegten Voraussetzungen erfüllt und von den zum erfolgreichen Ab
schluss des Studiums erforderlichen Leistungspunkten (ohne Berücksichtigung der auf die 
Abschlussarbeit entfallenden Punkte) mindestens ein Drittel der Punkte an der Technischen 
Universität Braunschweig oder einem anderen Standort der Niedersächsischen Techni
schen Hochschule oder einer TU9-Hochschule erworben hat. Auf Antrag kann der Prü
fungsausschuss Ausnahmen zulassen. 

§15 
Kolloquium, Präsentation 

Die Besonderen Teile der Prüfungsordnung können regeln, dass im Zusammenhang mit der Ba
chelor-I Masterarbeit ein Kolloquium oder eine Präsentation durchzuführen ist. Die näheren Ein
zelheiten, auch zur Vergabe von Leistungspunkten, sind ebenfalls in den Besonderen Teilen der 
Prüfungsordnung zu bestimmen. 

§ 16 
Wiederholung der Bachelor-lMasterarbeit 

Die Bachelor- oder Masterarbeit kann, wenn sie mit »nicht ausreichend" bewertet wurde oder als 
mit "nicht ausreichend" bewertet gilt, einmal wiederholt werden; eine zweite Wiederholung ist 
ausgeschlossen. Eine Rückgabe des Themas ist bei der Wiederholung der Arbeit nur zulässig, 
wenn von dieser Möglichkeit nicht schon bei der ersten Arbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2) Gebrauch 
gemacht wurde. Die Ausgabe des Themas für die Wiederholung der Arbeit muss spätestens drei 
Monate nach Bekanntgabe des Ergebnisses der ersten Arbeit beantragt werden, sofern nicht auf 
Grund der Vorgaben in den Besonderen Teilen der Prüfungsordnung vom Prüfungsausschuss 
Termine für die Ausgabe des Themas für Wiederholungsarbeiten vorgegeben werden. Wird die 
Frist nicht eingehalten, so weist der Prüfungsausschuss ein Thema zur Bearbeitung zu. 

§17 
Ergebnis der Prüfung, Beendigung des Studiums 

(1) Die Bachelor- oder Masterprüfung ist bestanden, wenn sämtliche nach den Besonderen 
Teilen der Prüfungsordnung erforderlichen Prüfungsleistungen einschließlich der jeweiligen 
Abschlussarbeit mit mindestens "ausreichend" bewertet und die ggf. erforderlichen Studien
leistungen bestanden wurden und die erforderliche Anzahl von in der Regel 180 bzw. 120 
Leistungspunkten erreicht wurde. 

(2) Die Gesamtnote der Bachelor- oder Masterprüfung errechnet sich aus dem Durchschnitt 
der nach Leistungspunkten gewiChteten Noten fOr die Module einschließlich der Bachelor
oder Masterarbeit; § 12 Abs. 4 und 6 gilt entsprechend. Sofern innerhalb eines Moduls 
mehr Leistungspunkte erworben wurden als nach der Prüfungsordnung vorgegeben, geht 
in die Berechnung der Gesamtnote nur die der Prüfungsordnung entsprechende Punktzahl 
ein. Werden mehr Module absolviert als nach der Prüfungsordnung vorgegeben und wer
den die Prüfungen auch nicht als Zusatzprüfungen gekennzeichnet, gehen - sofern die· Be
sonderen Teile der Prüfungsordnungen nichts anderes vorsehen - die Modulnoten in die 
Berechnung der Gesamtnote chronologisch ein, bis die maximale Anzahl von Leistungs
punkten erreicht ist. I'n den Besonderen Teilen der Ordnung kann geregelt werden, dass 
bei der Berechnung der Gesamtnote die Noten bestimmter Prüfungen besonders gewichtet 
oder auf Antrag nicht berücksichtigt werden. Eine NichtberOcksichtigung von Noten kommt 
dabei nur für Module im Wahlpflicht- oder Wahlbereich in Betracht und ist - sofern die Be
sonderen Teile der Prüfungsordnungen nichts anderes vorsehen - begrenzt auf maximal 
12 Leistungspunkte im Rahmen des Bachelor- und 10 LP im Rahmen des Masterstudiums. 
Eine teilweise Nichtberücksichtigung von Leistungspunkten eines Moduls ist dabei nicht zu
lässig. In den Besonderen Teilen der Ordnung kann geregelt werden, dass bei insgesamt 
hervorragenden Prüfungsleistungen das Prädikat "mit Auszeichnung bestanden" verliehen 
wird. 
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(3) Das Studium ist endgültig "nicht bestanden", wenn 
- auf Grund einer schweren Täuschung gemäß § 11 Abs. 4 S. 2 das endgültige Scheitern in 
einem Prüfungsfach festgestellt wurde, 
- eine Wiederholungsmöglichkeit für eine nicht bestandene Prüfungsleistung nicht mehr 
besteht oder 
- die Bachelor-/Masterarbeit auch· im Wiederholungsfall mit "nicht ausreichend" bewertet 
wurde oder als mit "nicht ausreichend" bewertet gilt. 

(4) Der Prüfungsanspruch erlischt bei auslaufenden Studiengängen spätestens nach Ablauf 
der doppelten Regelstudienzeit, gerechnet von dem Zeitpunkt der letzten Einschreibemög
lichkeit zum ersten Semester, jedoch nach dieser Vorschrift nicht vor dem 01.01.2015. Der 
Prüfungsausschuss kann in besonderen sozialen oder persönlichen Härtefällen, etwa 
Krankheitsfällen oder der Pflege Angehöriger, die Frist verlängern. 
Das frühere oder spätere Erlöschen des Prüfungsanspruchs aufgrund anderer Regelungen 
bleibt unberührt. 
Das Erlöschen des Prüfungsanspruchs zieht die Exmatrikulation zum Ende des Semesters 
nach sich. 

§ 18 
Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) Hat der Prüfling die Bachelor- oder Masterprüfung bestanden, so erhält er unverzüglich, 
möglichst innerhalb von vier Wochen, ein Zeugnis, in dem insbesondere die Gesamtnote, 
die abgelegten Module mit den dazugehörigen Leistungspunkten und Noten sowie das 
Thema der Abschlussarbeit und deren Note und Leistungspunktzahl aufgeführt werden. Für 
Zeugnisse mit dem Abschlussdatum ab dem 1. Oktober 2013 ist das Zeugnis entspre
chend dem in Anlage 1 beigefügten Muster zu erstellen. Als Datum des Zeugnisses ist der 
Tag anzugeben, an dem die letzte Studien- oder Prüfungsleistung abgegeben bzw. münd
lich erbracht wurde. Zusammen mit dem Zeugnis wird dem Prüfling eine Bachelor- oder 
Masterurkunde gemäß dem in Anlage 2 beigefügten Muster mit dem Datum des Zeugnis
ses zugestellt. Darin wird die Verleihung des akademischen Grades beurkundet. Sätze 2 
und 3 gelten entsprechend. Dem Zeugnis wird ein Diploma Supplement (Anlage 3) beige
fügt, das eine Beschreibung der durch den jeweiligen Studiengang erworbenen Qualifikati
onen enthält. Zeugnis, Urkunde und Diploma Supplement werden in deutscher und engli
scher Sprache ausgestellt. 

(2) Zusätzlich zur Gesamtnote wird im Zeugnis eine ECTS-Note nach folgender relativer Skala 
aufgeführt: 

,,A": beste 10 % 
"B": nächste 25 % 
"C": nächste 30 % 
"D": nächste 25 % 
"E": nächste 10 %. 

Bezugsgröße sind die erzielten Gesamtnoten der Absolventen der vorangegangenen 4 
Semester (ohne das laufende Semester). Dies gilt auch dann, wenn sich die Prüfungsord
nung geändert hat, jedoch der Inhalt des betreffenden Studiengangs im Wesentlichen un
verändert geblieben ist. Die ECTS-Note wird nur aufgeführt, wenn die Gesamtzahl der ver
glichenen Noten mindestens 30 beträgt. In den Besonderen Teilen der Prüfungsordnung 
kann geregelt werden, dass im Zeugnis auch für Einzelnoten eine ECTS-Note anzugeben 
ist. 

(3) Hat ein Prüfling noch nicht alle Leistungen erbracht oder alle Leistungen erbracht, die je
doch noch nicht vollständig bewertet wurden, so wird ihm auf Antrag gegen Vorlage der 
entsprechenden Nachweise vom Prüfungsausschuss eine schriftliche Bescheinigung aus
gestellt. Diese Bescheinigung enthält die zum Zeitpunkt der Fertigung der Bescheinigung 
vorliegenden bestandenen oder teilweise bestandenen Module mit deren Noten und die er
reichten Leistungspunkte. Wird die Bescheinigung vor dem Erbringen der letzten Prüfung 
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beantragt, so weist die Bescheinigung dieses aus. In jedem Fall gibt die Bescheinigung die 
zum Bestehen der Bachelor- oder Masterprüfung noch fehlenden Leistungspunkte bzw. 
noch ausstehende Benotungen an. Bei teilweise absolvierten oder erst teilweise benoteten 
Modulen werden die auf die abgelegten Studien- und Prüfungsleistungen fiktiv entfallenden 
Leistungspunkte ausgewiesen. 
Auf Antrag wird zusätzlich eine Bescheinigung ausgestellt, die lediglich die erbrachten Prü
fungs- und Studienleistungen ausweist. 

(4) Der Bescheid über eine endgültig nicht bestandene Bachelor- oder Mästerprüfung wird 
durch den Prüfungsausschuss in schriftlicher Form erteilt. Der Bescheid ist mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Die Bescheinigung gemäß Absatz 3 Satz 1 wird 
auch ohne Antrag ausgestellt und beigefügt. 

§t9 
Zusatzprüfungen 

(1) Studierende können über den für die einzelnen Studiengänge vorgesehenen Umfang hin
aus Leistungspunkte bis zum Ende des Semesters erwerben, in dem die Prüfungs- und 
Studienleistungen, die zum Abschluss des Studiums erforderlich sind, vollständig erbracht 
wurden. Die oder der Studierende hat vor Anmeldung beim Prüfungsausschuss zu bean
tragen, dass die Prüfung als Zusatzprüfung gewertet werden soll. Dabei können - sofern 
entsprechende Kapazität zur Verfügung steht - auch Studienangebote aus anderen Bache
lor- oder MasterstUdiengängen genutzt werden. Studierende aus Bachelorstudiengängen 
können in diesem Zusammenhang maximal 35 Leistungspunkte aus Masterstudiengängen 
erwerben. In den Besonderen Prüfungsordnungen kann geregelt werden, dass - nach 
Wahl des Studierenden - in maximal drei Fällen Prüfungsleistungen in Wahl- und Wahl
pflichtbereichen, die bestanden wurden, durch Zusatzprüfungen des entsprechenden Wahl 
bzw. Wahlpflichtbereiches ersetzt werden können. 
Unberührt spezieller Regelungen müssen Studien- und Prüfungsleistungen, die als Zusatz
prüfungen gelten sollen, vor Ablegung der letzten Prüfungsleistung, die zum Bestehen des 
Studiums erforderlich ist, beim Prüfungsausschuss angemeldet werden. Abweichend von 
§ 18 wird das Zeugnis entsprechend zu einem späteren Zeitpunkt erstellt. 

(2) Das Ergebnis der Zusatzprüfungen und die erreichte Zahl der Leistungspunkte wird auf 
Antrag in das Zeugnis aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit 
einbezogen. 

§20 
Einstufungsprüfung 

(1) Abweichend von den Regelungen zur Zulassung zu den Prüfungen der Bachelor
IMasterprüfung und zu der Abschlussarbeit kann auch zugelassen werden, wer in einer 
Einstufungsprüfung nachweist, dass er über Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt, die in be
stimmten Modulen des betreffenden Studienganges vermittelt werden. 

(2) Zur Einstufungsprüfung wird nur zugelassen, wer in einem Bewerbungsverfahren 

1. die Berechtigung zum Studium in dem entsprechenden Studiengang nachweist, 
2. eine abgeschlossene Berufsausbildung oder eine fünfjährige Berufstätigkeit in ei

nem dem Studium in dem gewählten Studiengang förderlichen Beruf nachweist 
oder über entsprechende anderweitig erworbene praktische Erfahrungen verfügt 
und 

3. den Erwerb der für die Einstufungsprüfung erforderlichen Kenntnisse und Fähigkei
ten glaubhaft macht. 

(3) Zur Einstufungsprüfung wird nicht zugelassen, wer für einen Studiengang dieser Fachrich
tung an einer Hochschule eingeschrieben ist oder in den drei vorangegangenen Jahren 
eingeschrieben war oder wer eine Vorprüfung, Bachelor-/Masterprüfung oder eine entspre-
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chende staatliche oder kirchliche Prüfung, eine EinstufungsprOfung oder Externenprüfung 
in einem solchen Studiengang endgOltig nicht bestanden hat oder zu einer Einstufungsprü
fung oder ExtemenprOfung in einem solchen Studiengang endgOltig nicht zugelassen wur
de. 

(4) Der Antrag auf Ablegung der Einstufungsprüfung ist an den zuständigen PrOfungsaus
schuss zu richten. Dem Antrag sind beizufOgen: 

1. eine Erklärung darüber, in welchem Umfang und rur welche Module die Anrechnung 
von Leistungspunkten beantragt wird, 

2. die Nachweise nach Absatz 2, 
3. eine Darstellung des Bildungsganges und der ausgeObten beruflichen Tätigkeiten, 
4. Erklärungen nach Absatz 3. 

(5) Über den Antrag entscheidet der PrOfungsausschuss. Ist es der Bewerberin oder dem Be
werber nicht möglich, eine nach Absatz 4 erforderliche Unterlage in der vorgeschriebenen 
Weise beizufOgen, kann der Prüfungsausschuss gestatten, den Nachweis auf andere Art zu 
fOhren. 

(6) Ergeben sich Zweifel hinsichtlich der in Absatz 2 Nm. 2 und 3 genannten Voraussetzungen, 
so kann der PrOfungsausschuss bestimmen, dass ein Fachgespräch mit der Bewerberin 
oder dem Bewerber von mindestens 30 Minuten Dauer durchgeruhrt wird. Der Prüfungs
ausschuss bestellt hierfür zwei Prüfende, eine der prüfenden Personen muss der Hoch
schullehrergruppe angehören. Im Übrigen findet § 9 Abs. 4 entsprechende Anwendung. Die 
beiden Prüfenden stellen fest, ob die Voraussetzungen nach Absatz 2 Nm. 2 und 3 gege
ben sind. Die Bewerberin oder der Bewerber hat nach der Mitteilung des Ergebnisses des 
Fachgespräches das Recht, den Antrag zurOckzuziehen oder hinsichtlich Absatz 4 Satz 2 
Nr. 1 zu ändern. 

(7) Über das Ergebnis des Bewerbungsverfahrens wird ein schriftlicher Bescheid erteilt. Zuge
lassene Personen haben unbeschadet der immatrikulationsrechtlichen Vorschriften das 
Recht, sich als Gasthörerin oder Gasthörer durch den Besuch von Lehrveranstaltungen 
Ober die in den betreffenden Modulen vermittelten Kenntnisse und Kompetenzen zu infor
mieren. Nicht zugelassene Personen können das Bewerbungsverfahren einmal wiederho
len. In dem Bescheid nach Satz 1 wird ein Zeitraum festgelegt, innerhalb dessen eine Wie
derholung des Bewerbungsverfahrens unzulässig ist. Dieser Zeitraum darf ein Jahr nicht 
unterschreiten und drei Jahre nicht Oberschreiten. 

(8) Die Art der Prüfungen und die PrOfungstermine rur die EinstufungsprOfung werden vom 
PrOfungsausschuss festgesetzt. Die EinstufungsprOfung ist hinsichtlich des Verfahrens 
nach den gleichen Grundsätzen durchzuruhren wie die entsprechenden Prüfungen in die
sem Studiengang. Die Anforderungen bemessen sich nach den PrOfungsinhalten der den 
betreffenden Modulen zugeordneten Prüfungen bzw. richten sich nach den in den Modulen 
vermittelten Kompetenzen. In geeigneten Fällen können die PrOfungen zusammen mit den 
Prüfungen rur die Studierenden dieses Studienganges abgenommen werden. 

(9) FOr die Bewertung und die Wiederholung der PrOfungen fOr die Einstufungsprüfung gelten 
die §§ 9,10,11,12,13 entsprechend. 

(10) Über das Ergebnis der EinstufungsprOfung ergeht ein schriftlicher Bescheid. Der Bescheid 
kann unter der Bedingung ergehen, dass bestimmte Studien- und PrOfungsleistungen in
nerhalb einer bestimmten Frist nach Aufnahme des Studiums erbracht werden. Der Be
scheid kann auch eine Einstufung in ein anderes Semester vorsehen, als beantragt wurde. 
Im Zeugnis gern. § 18 Abs. 1 werden nur die Leistungen berücksichtigt, die nach Beginn 
des Studiums absolviert wurden. 
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§21 
Ungültigkeit der Prüfung 

(1) Wurde bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung 
des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Prüfung ganz 
oder teilweise für "nicht bestanden" erklären bzw. die Note ändern. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass der 
Prüfling hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des 
Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Wur
de die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss un
ter Beachtung der"gesetzlichen Bestimmungen über die Rücknahme rechtswidriger Verwal
tungsakte. 

(3) Dem Prüfling ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Erörterung der Angelegenheit mit 
dem Prüfungsausschuss zu geben. 

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und durch ein richtiges Zeugnis oder eine 
Bescheinigung nach § 18 zu ersetzen. Mit dem unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die 
Bachelor- oder Masterurkunde einzuziehen, wenn die Prüfung auf Grund einer Täuschung 
für "nicht bestanden" oder "nicht ausreichend" erklärt wurde. Eine Entscheidung nach den 
Absätzen 1 und 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungs
zeugnisses ausgeschlossen. 

§22 
Einsicht in die Prüfungsakte 

(1) Dem Prüfling wird auf Antrag nach Abschluss jeder Prüfung Einsicht in seine schriftlichen 
Prüfungsarbeiten, in die Bemerkungen der Prüfenden und in die Prüfungsprotokolle ge
währt. Der Antrag ist spätestens innerhalb eines Jahres nach Abschluss der Prüfungen 
bzw. der Bachelor-/Masterarbeit oder des Bescheides über die nichtbestandene Prüfung 
beim Prüfungsausschuss zu stellen. Der Prüfungsausschuss bestimmt Ort und Zeit der 
Einsichtnahme. 

(2) Unabhängig von Absatz 1 wird der Termin zur Einsicht in die bewerteten Klausurarbeiten in 
der Regel von den Prüfenden bekanntgegeben. 

§23 
Hochschulöffentliche Bekanntmachungen 

(1) Dieser Allgemeine Teil der Prüfungsordnung sowie die Besonderen Teile der Prüfungsord
nung sind hochschulöffentlich bekannt zu machen. Die einzelnen Prüfungsausschüsse sor
gen dafür, dass die Studierenden in geeigneter Weise von dieser Prüfungsordnung und den 
Besonderen Teilen der Prüfungsordnung Kenntnis nehmen können. 

(2) Der Prüfungsausschuss oder die von ihm beauftragten Stellen können Entscheidungen und 
andere Maßnahmen, die nach dieser Prüfungsordnung getroffen werden, insbesondere die 
Zulassung zur Prüfung, Versagung der Zulassung, Melde- und Prüfungstermine und -fristen 
sowie Prüfungsergebnisse, hochschulöffentlich in ortsüblicher Weise bekannt machen. Da
bei sind datenschutzrechtliche Bestimmungen zu beachten. 

§24 
Einzelfallentscheidungen, Widerspruchsverfahren 

Sofern aus den einzelnen Vorschriften nichts anderes hervorgeht, werden Entscheidungen nach 
dieser Prüfungsordnung durch den Prüfungsausschuss getroffen. Abweichungen in besonderen 
Prüfungsordnungen sind möglich. 
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Wenn ein Verwaltungsakt des Prüfungsausschusses angegriffen wird, ist - sofern das Wider
spruchsverfahren statthaft ist - der Fakultätsrat die Widerspruchsbehörde. 
Wenn ein Verwaltungsakt einer Behörde, die nicht der Prufungsausschuss oder Fakultätsrat ist, 
angegriffen wird, ist - sofern das Widerspruchsverfahren statthaft ist - der Prüfungsausschuss 
die Widerspruchsbehörde. 
Notenverschlechterungen sind im Widerspruchsverfahren ausgeschlossen. 
Für Überdenkensentscheidungen gegen Bewertungen, die nicht Verwaltungsakte sind, gelten die 
Vorschriften des Widerspruchsverfahrens sinngemäß. 

§26 
NTH-Studierende 

An der Niedersächsischen Technischen Hochschule oder einer ihrer Mitgliedshochschulen Im
matrikulierte können an der Technischen Universität Braunschweig in gleicher Weise studieren 
oder Prüfungen ablegen wie Studierende, die an der Technischen Universität Braunschweig 
selbst eingeschrieben sind. 

§26 
Übergangsvorschriften, Anwendungsbereich 

(1) Sofern sich Besondere Teile der Prufungsordnung auf eine vorhergehende Fassung dieses 
Allgemeinen Teils der Prufungsordnung beziehen, sind die Verweise so zu verstehen, dass 
an die Stelle der zuvor in Bezug genommenen Vorschriften diejenigen Normen treten, wei
che die in Bezug genommenen Thematiken enthalten. Dies gilt auch dann, wenn die Neu
fassung der Allgemeinen Prüfungsordnung von der bisherigen Fassung abweicht. 

(2) Für die Fertigung von Zeugnissen und Urkunden, die vor dem 30.9.2013 ausgestellt wer
den, gilt die bisherige prufungsordnung. 

§27 
In-Kraft-Treten 

Dieser Allgemeine Teil der Prüfungsordnung tritt am 01.10.2013 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt der bisher geltende Allgemeine Teil der Prüfungsordnung, TU-Verkündungsblatt 
Nr. 385 vom 21.10.2005, zuletzt geändert mit TU-Verkündungsblatt Nr. 653 vom 28.01.2010, 
außer Kraft. 
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Anlage 1 

.1/" 

/~!.~.\. Technische 
: ~:' : Universität 
":~' ... / Braunschweig 

Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät 

Fakultät ftir Maschinenbau 

-\\l " 

ZEUGNIS I CERTIFICATE 

Bachelor of Science 

Frau I Ms. 
Gabriela Marianne Musterfrau 

geborene I ~e Meyer 

geboren am I born on 

~3. März 1990 in Wetzl.r, DeutsdTland 

bestand die Bachelorprufung im Studiengang I successfully completed the Bachelor degree in 

Wirtschaftsingenieurwesen I Industrial Engineering 
Maschinenbau I field Mechanical Engineering 

mit der Gesamtnote I with an overall mark 

gut I good 
(2,]) 

ECTS-Notc: 

ModuJto lel!ttun1S,!t Note Transo!pt ofR«ords Ch.-drt Gfddc 

punkte pol":!. 

Ingen ieurwissensch.ftliche Grundlagen Core Modules in Engineering Fund.menbls 
.:'.rbcit:;,,,;sscn schaft 4 befriedigend 3." Human F3ctors and Er&Dnomics 4 satisfactory 
Elektrot"chnik 1 für M.schinenbau befriedigend ).0 E!cctr<:al Enein"rring I 4 satisf3ctorr 

GrundlJEcn des Konstruiercns 10 bdrü;dieend l." Fundamentals of Eneinccrinc Dcsie" lO satisf.dory 
Reedungstcchnik 4 sehr gut l.3 Control Thrort 4 ""cdlent 
Technische rlict'h:mik 1 8 befriedigend 3.3 Engin""rin~ r·.'I!:chanics 1 ß i3tisfactort 

icdmisclle Mcch;mik2 !l gut 1.7 EnginecrinB r .. 'lcd1anicsl S good 
ihcrrr~odyn.mik 5 3usn:::ichend 4-,0 T hOl'fl"odyn .mies 6 suffki"nt 
\V-crkstofftc-~hnol;:)eie 1 6 s~hr cut 1,3 ~l'13kri3Is EnBinccrine 1 6 ~""dl"nt 

Mathem>tische Grundlagen Compulsa/)' Modules in Mathematic Fundamental. 
Ingonicurmatherr.tik I 4 befriedigend 2·7 M3them,ties for Enein",,!> I 4 S3tisf3do~, 

Ingcnieur",.thcm,tik I1 4 gut 2.3 Mathe",.ti", for Eneinee" 11 4 good 
Ingenieufmathem,tik 111 4 gut 2.3 Mathc"IT-;;Jtics for Eneinttfs 111 4 Bood 

'nBcnieurm3thcm.1 ik IV 4 gul 2.0 Mathcmatics for E.neinecrs IV 4 good 

Maschinenbau\lertiefung Allgemeiner Maschinenbau Option.1 Modules for General Mech.ni<al Engineering 
Wcrlrnoffkundc 4 e ut 1.7 f\~IJtcri315c~m:c 4 good 
f/tci:hanismc5 Verhalten UC'f 4 befriedigend 3.0 Mcch;m i~31 ßCh3\'iour of r ... 'latcriah. 4 •• tisract"rt 
W"rkstofk 

Eldtrok,hnik 11 flir M35chinenb3u befriedigend 3,C E:lrori:'JI E nein-ccrine 11 4 "ti,faderl 
R3urrnhrtk::hnische Grundlagen !Out 2.3 SpJCcfligh! T cchnol"!f.v· Basics 4 Bood 

Wirtscllaftswissenschaftlithe Grundlagen (ore Modules in Economic Fundilmentals 
Lktricblii:hC"s Rcclmunes',,'Cscn 5 EU! 1.1 Ac-:::ountine E"od 
llüreerii<hes Recht S eut 2.\ li.ill..lw ]; ß'Ood 
Einführung in dif: 4 gut 1.7 Introduction to Business Inforrration 4 Bood 
\v'irtschaftsinfonn 3tik Sy>tcms 
Grundlagen der 10 gut 2.4 Fundarr..c:ntals of BUSiness Studics '" Eood 
ßctriebs"irtsohaftslchre 
Grundlagen der Volkswirtsch3fukhrc ]; sehr gut 1,::' f-und:amcntJh cf I:;::on ;)ffii::s oxcdlen! 

3." 

3." 
3.0 

l,l 

3.3 
1.7 
4.0 

l.3 

2.7 

2.3 

2.3 

2.0 

l.7 

3. 0 

3.0 

2.3 

1.1 
2.5 

1.7 

2.4 

l.C~ 
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Module LelSlun1!s , Note TransCrlpt of RecoFds Cre,j,t Grade 

punkte pOInts 

Wirtschaftswissenschaftliche Vertiefungen 
Wirtsthafuwissenschaftli<he 

ßachdor-Vertief une Ausrichtune 

Hn3nzwirtsch.ft 

Wirtseh3fu''''issC11sch3ftliche 

Bachelor-Vertief une Ausrichtung 

Org.ni .. l;"n und Personal 

\~'irtsthaftswissensth3ftlkhc 

ß.chdor-V"rt dune Ausrichtung 
Volkswirtschafulehrr 

Wirtschafuwissensch.ftlithe 

Bachelor-""rtiefunc Ausrichtung 

D.,osion Support 

Integrationsbereich 

Grundi1gcn der .ulomatischen 

Inform.-lion""cnrbcitung für den 

l'llJschinenbau 

Qu.nlit.ti·« IVrlhodcn in den 

Wirtsch3fu-wissen.ch3ften 

Ff3nzösisch Elemenlairc (Cours 1 8/.4) 

Betriebspraklikum 

ßctriebspf3ktikum 

\Virtsthaftsjnffcnicur~'cscn 

(t.'IJschincnbau 

a.cheIcHarilelt 
.Sludy ofthe relndion forre 

obt.ined on • bio-inspired drill-head" 

Zusatzprüfungen 

.A.norB;misme: Chcmie: 
Physik für M3schincnb3ucr 

Fnnzösisch: Inkrrr...ediJire 1 (Cours s} 
Französisch: Intcrrr..edi3ire J, (Cours 0) 

Braunschweig, Os. August 2011 

Prof. Dr.-Ing. Amo Kwade 

Dekan I Dean 

Fakultät für Masch inenba u 

schr gut 

bdricdill"nd 

sehr cut 

gut 

4 befriedigend 

S gUI 

4 befriedigend 

'3 bestanden 

14 sehr gul 

Eul 

4 bestanden 

bestanden 
bestanden 

NO:e"I'.1.hn: -:..oe")! r:.r. (~ .o:ö d :;; ~ , ):I, i;.l:( l .9-:ö d:< ~ , ~!. ::I~''!d aend r:~.';',;d:: n :1 ....... '~ ,:-,e'ld 

( ~~:od ~.ff.)).~ . d:::; 1.3 ' ..... ~,;i J '.Goe"'l!T 'lw:e d~'4 h#.1~.T.!T -: ,".1:0:': C"I~..IflL 'A!!~:).e'L t.: <t 

1.3 

3.3 

1.3 

1.0 

2.7 

1., 

3." 

1.0 

2 .0 

·::'e .. :'T!l\-li!' e rr:: 5:'40 :Jo:iderl n:6 L.: .z..lni:"~~.1fl.!e'"I?'{tv.o c. ... :e(!!) [. n~-r.l~n .· i.!-e de! 

!!.o:! ·o!C"l~.l "l r.d(r ~"iI!T~f}j)!' ;Jn~e'";.iO-'i ':''"l:?':. j. [; . ..: ihC"f!O~lrX ~ ';,nd T . :d-:T f ... o!c>~d7e: 
i:oe '/,,"Ct:':""!.( ' :;:J "I? ':;!) Jfl.'X: Z.l'r. o!"rl:a i! r.e~!) ! .:lo:';i ' J'4-''; rd ~&. l<! -7;..Ir"Jr::;!).J"I·:-: oe-"::o!<:kr ·: ... . e 'I 

!..e,:.I!l.!!"'.l"l"~ e n:-.:>" CI: ~ rt: w.l • .r.WOI);i ',0"1 F' s.~.l 'rl-:!1 

Option al Modules in Economits 

Economit Stienee ß.chclor-Study Feeus 

Finance 

Economie Stienee ßachclor-Study Focus 

Org.nizalion .nd Le>dership 

Etonomit Stiente B.chelor-Study Fotus 

Economi::s 

Etonomi< Seien", Bachelor- Study Fotus 

Dcrisi"n Support 

Integrated Modules 

Basic. of Compu13tion31D31a Pro=sing 4 
for lVr.th.nica l Encineering 

Qu.nlil3live Melhods in Economi" S 

French: E lern enh ire (Cours 3 &:4) 4 

Internship 

Inltrnship I ndustri.1 Engineering Field 13 
~/le::hJniC:J I EnEinecrinB 

a.cheIor' I ThaIs 
"Study of Ihe relf3ction forre obtained on 14 
3 bio-inspircd dr~l-head" 

Additional Enms 
Inorgan ic Chemistry 

Physia for r·liech.niC31 Enginecrinc 4 

Freneh: InlcrmMi.ire 1 (Cours ~) 

Freneh: InlermMi.ire 3 (Cours G) 

Prof. Dr. rer.biol.hum. Reinhold Haux 

Dekan I Dean 

Carl-Friedrich -G auß- Faku Itä t 

",eellent 1.3 

satisfad0'l' 3-3 

e'tellent 1.3 

cood 1.0 

s.lisfadory 2.7 

good 2.3 

salisfado'l' 3-0 

possed 

c,cdlenl 1.0 

800d 2.0 

p .. scd 

passe:! 

passd 

~'::rJ ... f,I\~ 5."f"-:-=~ : ~xr.e -e:1):(~.O ,.,;:d~ L.( I. ~d,) .b,;d:;; h:;')' '.~: ."'i:~"):'·r ':~ . .;,.,:;d:: ~,(! , ';'.Jff .;.~n: ,:,,0>:::: 
d ::04-<:(1. tri a~ cl. cl S" 1,)":'"1-= ~r;r.e-: . ~i!r41r.-=d· .... :""1 ~:>r):>r ... . T'l~ o-~' .• . ?fld <!' . -:;~-.: .n·:r.:f:'! O~ :,oe-
7...,jen:· ... i!"~dc:> '~ i!l.ed 'St:~ n..l":>B·:dcr~d -:;:; r:"~r, !V~~),7, (Q.lr:,e.· :-"0: 00 .... U!!ed 'l::v. 

o 'cu: on of: .'Y. '~·~f.i ;:r-lo:k. ,. Ti! <:!e d-: :'Io n-:=. o!:",-: fl'lC"Y- or· ... l"'>!~~ ; .'I! lT J .: ? .(d :«~ '')~-=(' _ 

(.r(d: ~o rl':<_ 1.!.-':' .;r(.d~ Xo \ rr.·~ 1.:-:: r-:q,l "«i .n o'..:k ~ ~o ".Io:('>;';f.i ',0::':1 'l :-le -=Mr,lee_ Oae .;red : 
w rr: re"'<!'''!n:::>~;) "t;l, l r~,o~ .. :-,der.:' ... or. ·O-ld. 
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Anlage 2 

.. I'" 
,:-~ .~." So Technische 
• m -: . ~ Universität 
'.'!A' .. /:" Braunschweig 

\ \( " 

URKUNDE 

DEGREE CERTIFICATE 

Die Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät 
der Technischen Universität Braunschweig 

verleiht mit dieser Urkunde I hereby confers upon 

Frau I Ms. 
Gabriela Marianne Musterfrau 

geborene ! nee 
Meyer 

am I bom on 
13. März 1990 in Wetzlar, Deutschland 

den Hochschulgrad I the degree of 

Bachelor of Science 
(B. Sc.) 

nach bestandener Bachelorprüfung I after she successfully completed the bachelor 
im Studiengang I examination in 

Informatik I Computer Sclence 

am I on 
25. Oktober 201L 

Braunschweig, os. November 2011 

Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Jürgen Hessclbach 

Pr.isident I President 

Technische Universität Braunschweig 

Prof. Dr. rer.biol.hum. Reinhold Hilwt 

Dekan I Dcan 

earl- Fri edri ch-G au ß-FakuItät 
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Anlage 3 

Ein Diploma Supplement besteht aus zwei Teilen, wobei der erste Teil für jeden Studiengang individu
ell gestaltet sein kann, wahrend der zweite Teil nach dieser Vorlage zu gestalten ist. 

O,""'ll l.,.~ 

l~I '~' \ Technische 
~ . ; Universität 
... ~ " ./ Braunschweig 

I. Diploma Supplement 
;\'u \\. 

Diese DiplomaSlJpplement.Vorlage wurde YOtl der Europäischen 
Kommission, dem Europarilt und UNESCO!CEPES enlY.;ckelt. Das 
Diploma Supplement 5011 hinreichende Dalen zur Verfügurlg stellen, 
die dlejnternationaleTransparenz und angemessene akademische 
und berufliChe Anerkennung yon Qualifikationen (Urkunden, 
Zeugriisse, Abschlüsse, Zertifl kaIe, etc:) verbessern. , Das D iploma 
SupplemenlbeschreibtEigensehaften, Stufe; Zusammenhang, 
Inhalte 'sOwie Art des AbsChlusses des Studiums, das von der in der 
orlgin~l~rkundeb~eichnetenp~iS~n '· ~(~igrelchabgeschlOssen ' 
wurde. Die , (}rigin~lurku~de muss diese,m " Diploma Supplement 
beigefugt werden. Das ' Dipioma Supplement sollte frei stin YOn 

jeglichen Werturteilen, 'Äquivalenzaussagen ~er Empfehlungen zur 
Ane,ke'nnung. Es sollte Angaben in allen acht Abschnitten enthalten. 
Wenn keine Angaben gemacht werden. sollte dies durch eine 
Begründung erläutert werden. 

1. ANGABEN ZUM INHABER{ZUR INHABERIN DER 
QUAUFIKATIÖN 
1.l'Famllienname 
Mustermann 

1.2 Vomarne{n) 
Peter Paul 

Ll Gteburtsdatum, Gteburtsort. Geburtsland 
02. März 1988; Braunschy.:eig, Deutschland 

1-4 Matrikelnummer oder Code des/der ,Studierenden 
23456']8 

2. ANGABEN ZUR QUAU FI KATION 
2.1 Bezeichnung der Qualifik:llion (ausgeschrieben, abgekül2t) 
Bachelor ofScience '(BSc.) 
Bezeichnung des Titels (ausgeschrieben, abgekünt) 
entf~lIt 

2.2 Hauptstudienfach oder -&ieher fur die Qualifikation 
Studieng.ng 

2.l N2me der Einrichtung. die die Qualifikation verlichen hat 
Technische Universität Carolo Wilhelmina 2U Braunschweig 
Name(n) der Fakultlit(en) 
Status (Typ{Trligersc:haft) 
Universität/Staatliche Einrichtung 

2-4 Name der Einrichtung, die den Studiengang durehgefUhrt hat 
Technische Universit:it C~rolo Wllhelmlnil zu B,~unsehweig 
Name(n) der Fakultlit(en) 
Status (Typ{Trägerschaft) 
Universität/Staatliche Einrichtung 

2.S Im Unterricht / in der Prüfung verwendete Sprache{n) 
Deu!5ch 

lhis Diploma Supplement model was deveioped' by Ihe European 
Commlsslon, Council ofEurope ahd UNESCOfCEPES. The purpose 
of the ~uwlemeni islo prO'lide sulficienl itidependent daia 10 

imprO\le the International 'Iransparency' and fair acadernic and 
professional recognilion of qualifications (diplomas,degrees, 
e~Ufiealesetc.~ IUs de'igned 10 provideä description,oflhenature, 
'Ieyel, context, eonientand ,iatusofthe studies that werepursued 
andsucce:ssfully corilpleted bythe indi;";dualnamedo~the original 
qualiflciotloo io~iiich thls supplemenl isaPpended. lishouidbe Ifee " 
fromany v~lue,judßements, equivalence statementS or suggestions 
aboutrecognltion. Information in a1leleht ,sectlonS shouldbe 
pro.ided. Wheie information is not provided, 'ail e~pb'nation shOuld 
give the reason 'why. 

1. HOLDER OF lHE QUAU FlaTiON 

1.1 Famlly Name 
Mustermann 

1.2 Flrst Name(s) 
Peter PaLll 

Ll Dale"Pla,ce; Country orBirth 
02. March 1988, Braunschwei g. Germany 

i-4 Student ID Nurnber or Code 
23456,8 

2 . QUAUFICATION 
2.l Name of Qual ification (fulI, abbreviat~; In original language) 
Bachelor ofScienee(SSc.) , 
Title Conferred (fulI, abbreviat~; in origlnallanguage) 
not applicable ' " 

2.2 Main Field(s) ofStudy 
Course of studles 

2.l Iristit~lon Awardlng the Qualification (in origlnal12nguage) 
Techni sehe Universität Carolo Wi lhelmina zu Braunschv/eig 
N ame(s) of Faculty or Departmeflts 
Status (Type I Control) 
University{State institution 

2-4 Institution offeri ng course or Study (in orlgl nallanguage) 
1 eeh,ni sehe U ni.:ersität Carolo Wi lhelmin .. w Brilunsehweig 
Name(s) ofFaculty or Departments 

I status (Type I Control) 
I University/State institution 

2.S Language{s) of'lnstructionpamination 
German 
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· m .--"'~ ,,~, \. Technische 
: ..J:.' ~ Universitat 
-..;n .' .... '. Braunschweig 

I, Diploma Supplement 

\,. \' 

3- ANGABEN ZUR EBENE DER QUALIFIKATION 
1.1 Ebene der Qualifikation 
Bachelor-Studium (Undergraduate), erster berufsqualifizierender 

Hochschulabschluss 

3-2 Dauer des Studiums (Regelstudienzeit) 
lJ ahre (ink!. schriftlither Abschlussarbeii}. lS" feTS leislunEspunkte 

H Zügangsvorraussetzung(en) 
. .Abitur" oder äquivalente Hochschulzugangsberechtigung 

4. ANGABEN ZUM INHALT UND ZU DEN ERZIELTEN 
ERGEBNISSEN 
4.1 Studienform 
Vollzeitstuaium 

4.2 Anforderungen des Stüdiengangs/Quailfikaticnsprofil des 
Absolventen/der Absolventi n 
Gegenstand dieses Bachelor-Studiengangs sind ~lIe Bereiche der 

Finanz- und Wirtschaftsmathematik. Alle Studierenden müssen 

grundlegende pfJichtveranstaitungen in der Mathematik. der 

Betri ebswirtschaftslehre, der Volkswirtschaftslehre. der Informatik, 

der Wirtschaftsinformatik sowie im Bürgerlichen Recht absol\lieren. 

Daruber hinaus muss eine Abschlussarbeit angefertigt "''erden. 

Die Absol\lent(inn)en 

• sind in der Lage. eine Berufstäti gkeit in einem Bereich 
aU5zuuben, In dem es um die kompetente Am.;endung 

mathematischer Methoden In einem wirtschafts

wissenschaftlichen Umfi:ld geht; 

• besitzen umfassende mathematische und 

wirtschafuwlssenschaftllche Grundkenntnisse; 

besitzen "ieiterführende Kenntnisse in den Bereichen 
Mathematische Stochastik. Mathematische Optimierung. 

und gewählten wirtschaftswissenschaftlichen 

F.chrichtungen. die es ihnen erlauben bis 2U einer 

gewissen Komplexität wirtschaftliche Probleme adäquat zu 

modellieren, quantitativ zu bearbeiten und zu lösen; 

• kennen grundlegende fi nanzmathematische und 
flnanzwissenschaftliche Fragestellungen und Techniken, 

können damit die Preisbestimmung von Finan2derivaten 

durchfuhren und Aufgaben des Risikom,magements 

wahrnehmen; 

• sind mit computerorientierten Methoden der 

angewandten tt,athematik vertraut und können in der 

beruflichen Praxis auftretende Probleme computergestUtzt 

lösen; 
können anal'ytisch denken, komplexe Zusammenhänge 

erkennen. vorhandene Problemlösungen einschätzen und 

kritisch hinterfragen sa.-iie eigene Lösungsvorschliige 

entwickeln; 

sind in der Lage. ihre Ergebnisse angemessen 

darzustellen und zu vermitteln; 

können erfolgreich in einer Gruppe ,,,beiten und effizient 

mit verschiedenen Zielgruppen kommunizieren. 

3- LEVEL OF THE QUAUFICATION 
3-l Level 
Undergraduate. by research with thesis 

3-2 Offidal Length cf Programme 
Hem(lSaEClS <rcdits) 

1-3 Access Requi rements 
"Abitur" (Germ_n entrance qualification for unlversity education) or 

equivalent 

... CONTENTS AND RESULTS 

4.1 Mode cf Study 
Full-time 

4.2 Programme Requirements/Qualificaticn Profile cf the Graduate 

Subject of this course of study are all the aspects of mathemties in 

finance, economies and industry. All students are required to attend 

fund;m;ental classes of mathematic5. especidlly applied m.thematic!;. 

business administration. economies. computer science. information 

management and civil law. In addition, theirstudies will be conduded 

\'Iith a thesis. 

The Graduates 

are capable of laking up occupations denunding the 

competent application of mathematical methodology in tt'.e 
fields ofbusiness and economies; 

have a thorough knowledge ofthe basies In mathematics. 

economics and industry; 

• h;;.,oe advanced kna ..... ledge in the fields of mathematical 

statislics and pr ob ability theory. mathemati cal opti mization 

and selected fields of economics and business 

administration: they are able to assess and solve economical 

problems with a cer!;;!ln degree of complexity; 

posses> basic techniques and methods in the area öf 

mathematical finance, with which they are able to price 

financial derlv<ltives and account for risk management; 

are f.lmili ar with computer orientated methods of applied 

mathematics _nd are able to implement such methods in 

solvi ng occupational problems; 

are capable of analytical thinking. identifying comple< 

connections. assessing existing solutions to problems and 

developing new solutions of their own 

are capable of adequately presenting their results 

may successfully work in teams and efficiently communicate 

with different target groups 
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I. Diploma Supplement 
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•• 3 Einzelheiten zum Studiengang 
Einzelheiten zu den belegten Kursen'imd erzielten Noten sowie den 
Gegenstanden der mündlichen und schriftlichen Prüfungen sind im 
"Prüfungszeugnis" enthalten. Si ehe auch Thema und BeY/ertung der 
Bach elorarbe it. 

.-4 Notcmsystem und Hinweise zur Vergabe von Noten 
1,0 bis l,S = "sehr gut" 

1,6 bis 2.S '" .gut" 

2,6 bis,30S = "befriedigend" 

),6 bis 4,0 :, .ausreichend" 

Schlechter als 4,0 =;.nicht bestanden" 

1,0 ist die besie Note. Zimi Bestehen der Prüfung ist mindestens die 
Note 4,0 erforderlich. 

Ist die Gesilmtnote 1,0-1,3, wird das Prädikat .mit Auszeichnung" 
vergeben. 

Die Gesamtnote ergibt sich ilUS den nach Leistungspunkten 
gewichteten Einzelnoten. 

4-S Gc':samtnote 
sehr gut (l,S) 

50 ANGABEN ZUM STATUS DER QUAUFIKAT'ON 

5-1 Zugang zu weitelfLihrenden studien 
Dieser Abschluss berechtigt zur Aufnahme eines Master: 
Studiengangs. Eventuelle Zulassungsregelungen dieser 
Studiengänge bleiben hiervon unberührt 

5-2 Berufli cher Status 
Entfällt 

6. WEfTE RE ANGABEN 
6.1 Weitere Angaben 
Entfallt 

6.2 Informationsquellen für ergänzende Angaben 
VI","W .tu- braunsch'vleig.de 
w.:w.tli-bra\lnsehweig.de{fh 

7. ZERTIAZIERUNG 

Dieses Diploma Supplement nimmt Bezug auffolgende Original
Dokumente: 
Urkunde über die Verleihung des Grades vom)(J(JO( 

Prürungszeugnis v,om iOOO( 

Transkript vom l(J()(J( 

Datum der Zertifizierung I Certifkation Date: 

Offizieller StempeliSiegel 
Official Stamp{Seal 

,4-3 Programme Details 
See (ECTS) Transcript for list of courses and grades:and 
"Prüfungszeugni~· (Final EXilmination Certificate) for subjects 
assessed in final examinations (written and oral): and toplc ofthesis. 
including grading. 

4-4 Gr.ading System 
General gradi ng seherne: 

1;0 tOl,S '" "exceUent" 

1;6 to 2,5 = "good" 

2,Ho 3,5 = "satisf.lctory'" 

3,6 to 4,0 = "sufficient" 

1,0 is the highestgrade, the minimum passinggrade is 4,0. ' 

In casetheoverallgrade is 1,0-1,} the degree is granted "with 
honors". 

.~s OVerall Result (in originallanguage) 
sehr gut (excellent) (1,5) 

50 FUNCTIONOF THE QUAUFICATioN 

' ~Accessto Further Study 
'Access to graduale programmes in accordance with further 
admission regulations. 

5-2 Professional status 
Not appl icable 

6. ADDiTIONAL INFORMATION 
6.1 Additional Information 
Not appllcable 

6.2 Further Information Sourtes 
wv:w.tu-braunschYleig.de 
'Y .... vl.tu-braunschweig.de! 

7. CERTIACATION 
This Diploma Supplement refers to the follov/ing original 
documents: 
Bachelor Degree Certificate dated )(J()(J( 
Certificate dated)(J()(J( 
Transcript ofRecords dated)(J()(J( 

Vorsillender des Prüfungsausschusses I 
Chairman Examination Commlttee 
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11. Diploma Supplement 
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1. INFORMATIONEN ZUM HOCHSCHUlSYSTEM IN 
DEUTSCHLANEY 

! 1. INFORMATION ON THE GERMAN HIGHER EDUCATION 
SYSTEM' 

Die Informationen über das nation~le HC>chschulsystem auf 'den 
folgenden Seiten geben Auskunft über den Gr~ der Qualifikation 
und den Typ der Institution, die sie vergeben hat. 

The information on the mtic>nal higher educatiC>n system on the 
. following pages provides a contex.t fer the qualification .. nd the type 
I ofhigher educiltion th,!t awarded it. 

1.1 Die unterschiedlichen Hochschulen und Ihr institutiondler 
i 

l.1 Types of Institutions .. nd Institution .. 1 Status 
status 
Die Hochschulausbildung wird in Deutschland von drei Arten von I H igher education (H E) studies in Germany are olfered <lt three types 

Hochschulen angeboten.' 
• UnivEfsitJ'ten, einschließlich verschiedener spezialisierter 

Institutionen, bieten das gesamte Spektrum akademischer 
Disziplinen an. Traditionell liegt der Schwerpunkt an 
deutschen Universitäten besonders auf der 
Grundlagenforschung, so dass das fortgeschrittene 

Studium vor allem theoretisch ausgerichtet und 
forschungsori entiert ist. 

• F,uhhodlschl1ien konzentrieren ihre Studienangeoote auf 
ingenieur-.... issenschaftliche und technische Fächer, 

ofHigher Education Institution> (HEl): 
• Univ'f:I'sitJ'ten (Universities) induding various specialized 

institutions, offer the whole range of ac~emic disciplines. 
In the German tradition, unillersities focus In particular on 
basic research so that advanced stages cf study h:i!Ve 
mainly theoretical orientation and research·oriented 

components. 
• Filchhochschulen (Universiti es ef Applied Sei ences) 

concentrate their study programmes in engineering and 
other technical diseiplines, business-related studies, sodal 

wirtschafuwissenschaftliche Fächer, Sozialarbeit und werk, and design areas. The cemmon mission cf applied 
Design. Der Auftrag von angewandter Forschung und research and development implies a distinct application-
Entwicklung impliziert einen klaren praxisorientierten criented focus ,md professional charaeter of studies, which 
Ansah und eine berufsbezogene Ausrichtung des include integrated ~nd supervised work assignments in 
Studiums, was h~uflg integrierte und begleitete Praktika in industry, enterprises or ether relevant institutions. 
Industrie, Unternehmen oder anderen einschlägigen • KI1/1st- l1/1d Musikhochschulen (Universities of ArtiMusic) 
Einrichtungen einschließt. olfer studies fer altistic careers in flne arts, performing arts 

• Kl1l1st· und MLJSiKhochschl1/en bieten Studiengänge fur and music; in such f1elds as directing, production, writing 
künstlerische Tätigkeiten an, in Bildender Kunst, Schauspiel in the_tre, film, and other media; arid in a variety of design 
und Musik, in den Bereichen Regie, Produktion und areas, architecture, media and communication. 

Drehbuch fur Theater, Film und andere Medien sowie in Higher Education Institutions are either state 01' state-recognized 
den Bereichen Design, Architektur, Medien und: institutioos. In their operations, including the organization of 
Kommunikation. studies and the designation and iIY/ard of degrees, they are both 

Hochschulen sind ent..-eder staatliche oder staatlich anerkannte! subjectto higher education legislation. 
Institutionen. 5 0"'''0 hl in ihrem Handeln einschließlich der Planung I 
von Studiengängen als auch in der Festsetzung und Zuerkennung i 
von Studienabschlüssen unterliegen sie der Hochschulgesetzgebung. I 

1.2 Studiengänge und Abschlüsse 
In allen drei Hochschultypen wurden die Studiengänge traditionell 
als integrierte "Iange~ (einstufige) Studiengänge angeboten, die' 
entweder lUm Diplom oder lUm Magister Artium führen oder mit 
einer Staatsprüfung abschließen. 
Im Rahmen des Bologna·Prozesses wird d.s einstuflge 
Studiensystem sukzessive durch ein zweistuflges ersetzt. Seit 1<]<]8 
besteht die Möglichkeit, parallel zu oder ,lristelle von traditionellen 
Studiengängen gestufte Studiengänge (Bachelor und Master) 
anzubieten. Dies soll den Studierenden mehr Wahlmöglichkeiten 
und Flexibilität beim Planen und Verfolgen ihrer Lernziele bieten 
sowie Studiengänge international kompatibl er machen. 
Die Abschlüsse des deutschen Hoc:hschulsystems ei nschli eßlich ihrer 
Zuordnung zu den QuaJifikationsstufen sov.'ie die damit 
einhergehenden Qualiflkationsziele und Kompetenzen der 
Absolventen sind im Qualifikationsrahmen für deutsche 

Hochschulabschlüssel beschrieben. 

1.2 Types of Programmes and Degrees Awarded 
Studies in all three types cf institutions have traditionally been 
offered in integrated "Iong" (one-tier) proerammes leading to 
Dipiom- or Milgister Artil1m degrees cr completed by a 
St;utsPI"li(llllc(State Examiniltion). 
Within the framework of the Bologna·Proce,s one-tier ;tudy 

programmes are successively being replaced by a two-tier study 
system. Since 1<]98, a scheme of first- and seecnd-Ievel degree 
programmes (Bachelor and Master) was introduced to be offered 
parallel to or instead of integrated "Iong" programmes. These 
programmes are designed to provide enlarged variety and flexibility, 
to students in planning and pursuing educational objectives, they 
also enhance i nternatienal compiltibility ofstudies. 
For details cf. Sec. LP, 1.4.2, and Lq respectively, Table 1 provides 
a synoptic summary. 
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Einzelheiten s. A~schnitte1-,p, .1+2 bZW.14.3 Tab. 1 gibt eine 
zusammenfassende Übersicht 

1:1'IVERSrru,s 
{V,JiI(',,,'iJ.:;U:11)& 

SIH'I AUSW 
11'!>TITI:TIOr-;S 

01' lUih;,:j'lijty s.t.:mdillM. 
~ nl~·lillgi.t .. .' iw uml 

~~io./"i;:(~rü.d", 
/Jui:AH'JI!tf,:.'IJ 

IN\'ER.~ITIES 01' 
AI'I'UEDSC IEM'ES 

{1;AS) 

( F'~·!I .I·,-",: il.v.· ir!t!('}I' 

{fll:, 

1 ; ~IVI'R.~ITIES 01' 
.'\RT:MLSIC 

<Km,,'-,.' 
.\I".ü{/w,,'il.v.'h!i('JI) 
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i;,..'i ....... ~\ ...... .I! . I . ..:..·~.},! ..::, . ( ·l!(t\{1..:.s~"" .;.: ::-:.I..:.:i.,: ... .I:,)i,·o.I·."..:.,. . 
~ ..j: ~ )': .t::o.! 

1·~~.!t.l :nrl)..::, 

Ih!i:O: .... ' 

1.3 An~rkennung/Akkrediticrung von Studi~ngängen und 
Abschlüssen 
Um die Qualität und die Vergleichbarkeit von Qualifikationen sicher 

zu stellen, müssen sich sowohl die Organisation und Struktur von 

Studiengängen als auch di.e grunrls.ätzlicheri Anforderungen an 
Studienabschlüsse an den Prinzipien und · Regelungen der 

Ständigen Konferenz der Kultusmini sterder Länder (KMK) 

orientieren" Seit 1999 existiert ei n bundes .... .-eites 
Akkreditierungssystem für Studiengänge unter · der Aufsicht des 

Akkrediiierungsrates, nach dem alle neu eingefiih rten Studiengänge 

akkreditiert werden. Akkreditierte Studiengänge sind berechtigt, das 

Qualitätssiegel des Akkreditierungsrates zu fLihren.; 

~'_~_,c_.<_&_·e_:~_· ______ ~r 

I 
·1.3 Approval/A(;cr~dltation of Programmes and Degrecs 

To ensure quality and comparability of qualifications, the organization 

of studies and general degree requirements have to conform 10 

princip.les and regulations estilblished Iri ihe Standing Conference of 
the Ministers of Education and Cultural Affairs of the L.il1dei· in the 

Federal Republic of Germany (KMK).1 In 1999, a system of 

accreditation for programmes of study has become operational under 
the control of an Accreditation Council at national level. All new 

programmes have to be accredited under this scheme; ~fter a 
successful accreditatiotl they receive the quality-Iabel cf the 

Accreditation COlincil.' 
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4 Organisation und Struktur der Studi engänge 
Die folgenden Studiengänge können von allen drei Hochschultypen 

angeboten ",'erden. Bachelor· und Masterstudiengänge können 
nacheinander. an unterschiedlichen Hochschulen. an 
unterschiedlichen Hochschulrypen und mit Phasen der 
Et\'Io'erbstätigkeit zwischen der er!iten und der zwei ten 
Qualifikationsstufe studiert werden. Bei der Planung werden Module 
und das Europäische System zur Akkumulation und Transfer von 
Kreditpunkten (ECTS) verwendet, wobei einem Semester JO 
Kreditpunkte entsprechen. 

1-4.1. Bachelor 
In Bachelorstudiengängen "''erden wissenschaftliche Grundlagen. 
Methodenkompetenz und berufsfeldbezogene Qualiflkationen 

vermittelt. Der Bachelorabschluss wird nach 3 bis 4Jahren veq~eben. 
Zum Bachelorstudiengang gehört eine schriftliche Abschlussarbeit. 
Studiengänge, di e mit dem Bachelor abgeschlossen werden, müssen 
gemäß dem Gesetz zur Erri chtung einer Stiftung zur Akkreditierung 

von Studiengängen in Deutschland akkreditiert werden: 
Studiengänge der ersten Qualifikationsstufe (Bachelor) schließen mit 

den Graden Bachelor of Arts (B. A.), Bachelor of Science (B. Sc.), 

Bachelor of Engineering (B. Eng.), Bachelor of la'ws (ll. B.), Bachelor 
of Fine Arts (6. F. A1 Bachelor of Music (B.Mus.) oder Bachelor of 
Education (B. Ed.) ab. 

142 Master 
Der Master ist der z ...... eite Studienabschluss nach weiteren 1 bis 2 

jahren. Masterstudiengänge können nach den Proflltypen 
"anwendungsorientiert" und "forschungsorientiert" differenziert 
werden, Die Hochschulen legen das Profil fest. 
Zum Masterstudiengang gehört eine schriftliche Abschlussarbeit. 

Studiengänge, die mit dem Master abgeschlossen werden, müssen 
gemäß dem Gesetz zur Errichtung einer Stiftung zur Akkreditierung 

'ion Studiengängen in Deutschland akkreditiert werden.' 
Studiengänge der z"''eiten Qualifikationsstufe (I\hster) schließen mit 

den Graden Master of Arts (M, A.l, Master ofScience (M. Sc.1 Master 
of Engineering (M. Eng.), Master of la ...... ; (lLM.), Master of Fine Arts 
(M. f. A.). Master of Music (M.Mus.) oder Master of Education (M. 
Ed.) ab. Weiterbildende Masterstudiengänge können andere 
Bezeichnungen erhalten (2. B, MBA). 

1""3 Integrierte .,fange" einstufIge Studiengänge: 
Diplom, Magister Artium, Slaatspriilüng 
Ein integrierter Studiengang ist entweder mono-diszipfinär (Diplom

abschlüsse und die meisten Staatsprüfungen) oder besteht aus einer 
Kombination von entweder zwei Hauptfachern oder einem Haupt

und zwei Nebenfächern (Magister Artium). Das Vor:.tudium (l,S bis 2 

Jahre) dient der breiten Orientierung und dem Grundlagenerwerb im 

jeweiligen Fach. Eine ZWischenprüfung (bzw. Vordiplom) ist 

Voraussetzung rur die Zulassung zum Hduptstudium, d.h. zum 
fortgeschrittenen Studium und der Spezialisierung. Voraussetzung 
für den Abschluss sind die Vorlage einer schrjftlichen Abschlussarbeit 
(Dauer bis zu 6 Monaten) und umf.mgreiche schriftliche und 

1-4 Organlzation and Strudure ofStuclies 

The following programmes apply to all three types of institutions. 
Bachelor's and Master's sludi courses may be studied consecutively, 
at various higher education institution;, at different types of hi gher 

education institutions and with phase; of professional work between 
the first and the second qualification. The organization of the study 
programmes makes use of modular components .nd of the 
European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) with 30 
credits corresponding to one semester. 

J..4..l Bache lot 
Bachelor degree sludy programtr.es lay the academic fOlJndations, 

provide methodological .kills andlead to qualifications related to the 

professional field. The Bachelor degree is aw .. rded after 3 to 4 years. 
The Bachelor degree programme indudes a thesis requirement. 
Study courses leading to the Bacl-.elor degree must be accredited 
aecording to the law establishing a Foundation for the Accreditation 

ofStudy Programmes in Germany.' 
First degree programtr.es (Bachelor) lead to Bachelor of Art. (BA.). 

Bachelor of Seience (B.Sc.), Bachelor of Engineering (B.Eng.), 
Bachelor ofLaws (lLB.), Bachelor ofFine Arts (B.F .. l\.) or Bachelor of 

Music(B.MusJ 

4..2 Master 
Master is the second degree after another 1 to 2 years. Master study 

programmes must be differenti ated by the proflle types "more 
practice-oriented" and "more research-oriented". Higher Education 
Institutions definethe profile of each Master study programme, 

The Master degree ,tudy programme includes a thesis requirernent. 

Study programmes leading to the Master degree must be accrediled 

according to the law establishing a Foundation for the Accredilation 

ofStudy Programmes in GermanI ... • 
Second degree programmes (r/laster) lead to Master of Art. (M.A), 

Master of Science (M. Sc.), Master of Engineering (M.Eng,), Master of 
La ..... s (LLM), Master of Fine Arts (M.FA) or Master of Music 
(M.Mus.). Master ;tud)" programmes, which are designed for 

conti nuing education or which do not Wild on the preceding 

Bachelor study programmes in terms of their content, may carry 
other designation; (e.g. MBA). 

4'llntegrated HLong" Programmes (Orre.Tier): 
Diplom degrees, MagisterArtium. Staalsprülüng 
An integrated study programme is either mono-disciplinary (Diplom 

degrees, most programmes completed by a Sta~tsptiifiJng) or 
comprises a combination of either two major or one major and two 
minor flelds (lI1~gister Afrium). The first stage (l.S to 1 years) focuses 

on broad orientations and foundations of the fleld:s) of study. An 
Intermediate Examinätion (Diplom-Vorpriifi.JtIß for Diplom degrees: 
Zwiscl!ellpliifuilg or credit requirements for the lI1<1gistet· Attium) is 
prerequisite to enter the second stage of advanced studies .nd 
specializations. Degree requirements indude submission of a thesiS 
(up 10 6 months duration) and comprehensive final written and oral 
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mündliche Abschlussprüfungen. Ähnliche Regelungen gelten rur die 

Staatsprüfung. Die erworbene Qualifikation entspricht dem Master. 

• Die Regelstudienzeit an Ulliversiatellbeträgt bei 
integrierten Studiengängen 4 bis sJahre (Diplom, Magister 
Artium) oder 3 bis 6,S Jahre (Sta-tsprüfungJ. rAit 'dem 
Diplom vlel'den Ingenieur·, natur, ' und 
wirtschaf'tswissenschaftllche ' Studiengänge abgeschlossen. 

In den Geisteswissenschaften ' ist , der entsprechende 
Abschluss in der Regel der Magister Artium (M. A.), In den 
Soiialv/issenscl)<iften variiert die Praxis je nach Tradition der 

jeweiligen Hochschule. Juristische, medizinische und 
pharmazeutische Studiengänge schließen mit der 
Staatsp;üfu~{ab.6;es giiti~eini8en Ländern auch rur 

Lehramtsstudiengänge. 

Diedrt!i QUalifikationen (Diplom, Magister Artium , und 

Staatsprüfung) sind akademisch gleichwertig. Sie bilden die 
formale VOraussetzung zur Promotion. Weitere 
Zulassungsvoraussetzungen können von der Hochschule 
festgelegt werden, s, Abschnitt 8.5. 

• Die Regelstudienzeit an FddlhochsdlUlell (FH) beträgt bei 
integrierten Studiengängen 4Jahre und schließt mit dem 
Diplom (FH) ab: ' F3chhochschUlen haben kein 

PromotionSrecht;qualifizierte Absolventen können sich fur 
die Zulassung zur Promotion an promotionsberechtigten , 
Hochschulen beWerben, s. Abschnitt8.s. 

• Das Studium an Kullst· ulld MusikhochschuleIl ist in seiner 
Organisation uml ,Struktur abhängig vom jeweiligen 

Fachgebiet und der individuellen ZielseUung. Neben dem 

Diplom- bzw. 'Magisterabschluss gibt es bei integrierten 
Studiengängen Zertifikate und z erti fizi erte 
Abschlussprüfungen für spezielle Bereiche und berufliche 
Zwecke, 

1.S Promotion 
Universitäten sowie gleichgestellte Hochschulen und einige Kunst

und Musikhochschulen sind promotionsberechtigt. Formale 
VOrllUssetzung rur die Zulassung zur Promotion ist ein qualifizierter 

Masterabschluss (Fachhochschulen ' und Universitäten), ein 
Magisterabschluss, ein Diplom, ' eine' Staatsprüfung oder ein 

äquivalenter ausländischer Abschluss . .Besonders qualifiZierte Inhaber 
eines Bachelorgrades oder eines" Diplom (FH) können ohne einen 

weiteren Studienabschluss im Wege eines 
Eignungsfeststellungsverfahrens zur Promotion zugelassen werden. 

Die Universitäten bzw. promotionsberechtigten Hochschulen regeln 
sowohl die Zulassung ' zur Promotion als auch die Art der 

Eignungsprüfung. Voraussetzung für die Zulassung ist außerdem, 

dass das Promotionsprojekt von ei nem Hochschullehrer als Betreuer 
angenommen wird, 

1.6 Benotungsslcala 

Die deutsche Benotungsskala umfasst übliCheN/eise S Grade (mit 
zahlenmäßigen Entsprechungen; es können auch Zwischennoten 
vergeben · ... erden;c "Sehr gut" (1), "Gut" (2), "Befriedigend" (3), 
"Ausreichend" (4). "Nicht ausreichend" (s). Zum Bestehen Ist 

mindestens die Note "Ausreichend" (4) notwendig. 

examinations. Similarregulations apply to studies leading 10 a 

Stililtspriiful1jJ. The level of qualification is equivalent to the Master 

level. 

• Integrated studiesat UlliversiWell (U/laSt 4 , to S years 
(Diplom degree; " Mi1gister ~rtium)or 3 , to 6.5 years 
(Sti1dtsprÜfullt!j- , The Diplom degree is awarded in 

engineering disdplines, tlie natural sciences aswell as 
economics and ' business. , I n thehümanities; the 
corresponding 'degre~ is ,usually the , M.1ßisier Artium 
(M.A):ln thesOcialsdences;the' practicevariesas am_tter 
of inStitutional tr~ditions . Studles ' preparing forthelegal, 

yy!edical, pharmacelflical andteaching , pi,ofessi omare 
cornpleted bya SfiafspriiflJlie 

The three qualifications (Diplom, Mdgiste"Altium and 
Sti1i1tspriifull!IJ are acaderniCally equivalentlhey qualify to 

apply for , admission to 'dOctoral studies. Further 
prereqUisites for ;idmlsslonmay' be defined by the Higher 

EducaUon Institution,er Sec.8.5. " 
• Integrated studiesat FKhhochschulell (FH)Universities of 

Applied Sdences (UÄS) last 4years and lead to a Diplom ' 

(iH)degree. \lllhiie the FH!UASarenon-doct~rategrantine 
institutions,qualified graduales may apply fOradmission 
to doetor .. 1 5tudiesatdOctor:M-granting institution;, cf, 
Sec, 8.> ' , 

. . . . .. 

• StUdiesat KUllst-ill"Id Musikhochsdwliti(Universities cf 
'Art{Music etc.) are more diverse in their organizatibn, 
depending onthefieldand'individual objeetives. In 
addition to Dipfom!MagIstei'degrees, the integrated study 

programme <lwards iiidude Certificates ,md certified 

eJGiminationsfor speciaiized ,areas ;ind professi.onal , 
purposes. 

l,S Dodorate 
Unlversities as weil as specialized institutions of unlverSity stmdlng 

and some ,Universities ofArt{Music are doctorate"granting 
institulions. Formal prerequisite for admission to 'doctoral work is a 

quaJified Master (UAS and U), a Mdgist(?J'degree, a Dip!o!1~ a 
StildtspriifulIlJ, or aforeignequivöllent; Particularly qualified holders 
of a Bachelor or a Diplom (FH) degree mayaiso be admitted to 
doctoral studies without acquisition of a further degree by means of 

a procedure to determine their aptitude. The universities r,espectively 
the doctorate-granting institutions reguJate entry to a doctorate as 

weil as the strucrure of the procedure to determine aptitude. 
Admission further requires the acceptance of the Dissertation 
research project bya professor as a supervisor . 

1..6 Grading Scheme 
The grading scheme in Germarry' usually comprises five levels (with 
numerical equivalents;intermediate grades may be given): · Sehr 

Gut' (1) "" Very Good; "Gut' (2) = Good; "Befhedigend (3) " 
Sdtisfdctory; "Ausreichend' (4) = Sufficienl; "Nicht dus/eichend (S)" 
Non-SufficientiFail. 
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Die Bezeichnung für die Noten kann in Einzelf.illen und für den I The minimum passing grade is "Ausreichend' W. Verbal 
Doktorgrad abweichen. Außerdem verwenden Hochschulen zum Teil [ designations of grades may vary in some cases and for doctoral 
eine EC1S-Benotungsskala. i degree>. In .ddition institutions may already use the ECT S grading 

I >eherne, which operates with the levels A (best 10 %), B (ne"t 2S %), 
I C (next 30 %), D (next 25 %), and E (next 10 %). 

1.1 Hochsehulzugang 11.7 Acceu to Higher Education 
Die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) nach 12 bis 13 Schulj .. hren 1 The General Higher EdUCdtion EntranceQualification (Aflgeme!ile 

ermöglicht den Zugang zu allen Studiengängen. Die Fachgebundene I Hochschulreife, Abitw) after 12 to 13 years of schooling a1l0' ..... 5 for 

Hochschulreife ermöglicht den Zugang zu bestimmten Fächern. Das I admission to all higher educational studies. Spedalized variants 
Studium an Fachhochschulen ist auch mit der Fachhochschulreife i (F.lchgffJumknde Hochsdw/reife) allow for admission to partieular 
möglich, die in der Regel nach 12 Schuljahren erworben wird. Der 1 disciplines. Access to FdChhochschU!en (UAS) is also possible with a 
Zugang zu Kunst- und Musikhochschulen kann auf der. Grundlage I Fdchhochschulreife, which ean usually be acquired after 12 years of 
\Ion anderen bzw. 2lIsä1zlichen Voraussetzungen zum Nachy,~is einer schoolin8. Admission to Uni'lersities of Art/Music may be bilsed on 
besonderen Eignung erfolgen. lother or require additional evidence demonstrating individual 
Die Hochschulen können in bestimmten Fällen zusä1zliche I aptitude. 
spezifische Zulassungsverfahren durchfuhren. 1 Higher Education Institution. may in certain tases apply additional 

l.8lnformationsqucllen in der Bundesrepublik 

• 
l
i admission procedures. 

l.3 National Sources oflnbrmation 

• K!.JltiJsministerkonlerenz (KMJ(iIStanding Conference of 
the Ministers ofEducation and Cultural Affilirs ofthe 

• 

Kultusministerkonferenz (KMK) (Ständige Konferenz der 1 

Kultusminister der tJinder in der Bundesrepublik I 
Deutschland); Lennestr. 6, 0'53113 Bonn; Fa,,: I 
+49(Opz8isOl-ll9; Tel.: +49(0)n8{sol'0 I· 
Zentralstelle Hir ausländisches Bildungswesen (ZaB) ~Is I 
deutsche NARIC; http://wI'M.kmk.org; E-Mail: I 

Linder in the Feder_I Republic of Germanyl; Lennestrasse 
6, D-53113 Bonn: Phone: +49[ojZ28js01-0; Fax: 

+491°)228/5°1-229: 

• 

• 

zab@kmk.org I 
"Dokumentations- und Bildungsinformdtionsdlenst" als i 

deutscher Partner im EURYDICE·Ne1z, rur Informationen I 
zum BildunßS",esen in Deutschland ',,11 

(nttp:flw'l'w .kmk.org.idokumentationi1usammenarbeit-auf-

europaeischer -ebene-i m-eurydice-informationsnetz.html; I 
E·tl.ail: eurydice@kmk.org) , 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK); Ahrstr. 39, D-53175! 
Bonn; Fax: +49(0)128{88']"110; 1el.: +49(0)n8fBIl7'o; I[ 

http://wv.w.hrk.de; E-Mail: post@hrk.de I 
''Hochschulkompass'' der Hochschulrektorenkonferenz, I 
enthält umfassende Informationen 2lI Hochschulen, 1

1

".1" 

Studiengängen etc. (http://w ..... w.hochschulkompass.de) 

• 

• 

• 

Central Office for Foreign Education (ZaB) as German 
NARIC: "NM.kmk.org: E-Mail: zab@kmk.org 
"Documentation and Educationallnformation Service" as 
German EURYDICE·Unit, providing the national dossier 
on the edueation system 
ww .... kmk.org{dokuibildungswesen.htm; E-Mail: 

eurydice@kmk.org 
HochschiJlrektorenkoflfe!'enz (HRJ(i!German Rectors' 
Conference]; Ahrstrasse 39, 0-53175 Bonn: Phone: 
+4910)228/887>0; Fax: +49!ol228/887-110; "' ..... M.hrk.de; E
Mail: sekr@hrk.de 
"Higher Educatlon Compass' oftheGerman Rect()rs' 
Conference features comprehensive information on 
institutions, programmes ofstudy, ete.: ww ...... higher-
education-compass.de 

1 D.: !'1k>"rr .. '!,;>." );!u:e,:;"r:'e: ')-.lrd~ !'·:;~-~e.d~..::! 'O<~ dl'~ D D-OT.l ~ .. lj)!i.el'i'~n~~t"n1l"<!'i. ,I 1 T~ -l'Ib'''!''.l:-.:t'l''::ö'fe·~on·'r :J-'~"':'id ~e~"'!~'~fln::,) ?;..r·;Y.t~o!!y. [J!>orr ... $.'.I?;-;>e-!'i"~;-r. .• t.' 
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Anlage4 

Einverständniserklärung 

zur Prüfung meiner Arbeit mit einer Plagiatserkennungssoftware* 

An der TU Braunschweig können Studien- und Prüfungsleistungen auf Plagiate 
überprüft werden. 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich 

(Vorname, Name in Druckschrift, Matrikelnummer) 

mich damit einverstanden, dass die von mir im Rahmen der Erbringung von Studien
und Prüfungsleistungen zu fertigenden Arbeiten nach der Abgabe einer automati
schen Plagiatsüberprüfung unterzogen werden können. 

Die Überprüfung der Arbeiten erfolgt ausschließlich in anonymisierter Form, d. h. 
meine persönlichen Daten (Vorname, Name, studentische E-Mail) werden nicht ver
wendet. 
Meine Arbeiten werden - sofern nicht eine gesonderte ausdrückliche Einwilligung er
teilt wird - zur Plagiatsüberprüfung nicht dauerhaft gespeichert. Wird eine solche 
Einwilligung zur dauerhaften Speicherung nicht ausdrücklich erteilt, werden mit dem 
bestandskräftigen Abschluss des jeweiligen Prüfungsverfahrens der Prüfbericht so
wie sonstige Dateien gelöscht. 
Sonstige Aufbewahrungspflichten seitens der Universität bleiben unberührt. 

Mir ist bekannt, dass eine Nutzung von fremden, nicht kenntlich gemachten Quellen 
einen Täuschungsversuch darstellt. 

Datum Unterschrift des Studierenden 

Freiwillige Erweiterung: 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Arbeiten innerhalb von zehn Jahren nach 
Ende meines Studiums als Vergleichsmaßstab für Plagiatskontrollen anderer Arbei
ten genutzt werden können. 

Mit einer Verweigerung der Unterschrift gehen keine Nachteile im Studium einher. 

Datum Unterschrift des Studierenden 

"Es sollen Erkennungsverfahren bevorzugt werden, bei denen eine Speicherung der Unterlagen auf die Techni
sche Universität Braunschweig beschränkt ist. 
~ _.- _t._:.::r- _. - -
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Anlage 5 

Durchführung von Antwort-Wahl-Verfahren (umgangssprachlich: "Multiple Choice") 

Die Aufstellung der Prüfungsaufgaben erfolgt stets durch zwei Prüfer. Bei der Aufstellung der Prü
fungsaufgaben ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. Alle Lösungen 
müssen vorausgesehen und die Aufgaben so formuliert werden, dass sie verständlich, widerspruchs
frei und eindeutig sind. Wenn nur eine Lösung richtig sein soll, darf nicht auch eine andere vorge
schlagene Lösung vertretbar sein. 
Die Prüfungsaufgaben sind nach der Prüfung, aber vor der Feststellung des Prüfungsergebnisses 
nochmals darauf zu überprüfen, ob sie fehlerfrei waren. Dabei ist insbesondere auf Auffälligkeiten im 
Antwortverhalten zu achten. Beispielsweise könnte eine von guten Prüflingen besonders häufig als 
falsch gewertete Antwort auf Fehler der AufgabensteIlung hinweisen. Ergibt diese Überprüfung, dass 
einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind, sind diese bei der Feststellung des Prüfungsergebnisses 
nicht zu berücksichtigen. Die im Voraus festgelegte Zahl der Aufgaben mindert sich entsprechend. Bei 
der Bewertung ist dann von der verminderten Zahl der Prüfungsaufgaben auszugehen. Die Verminde
rung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil eines Prüflings auswirken. 

Die Antwort-Wahl-Prüfung ist bestanden, wenn der Prüfling beispielsweise 60, mindestens aber 50 
Prozent der gestellten Prüfungsfragen zutreffend beantwortet hat oder wenn die Zahl der vom Prüfling 
zutreffend beantworteten Fragen um nicht mehr als 22 Prozent die durchschnittlichen Leistungen der 
Prüflinge unterschreitet, die erstmals an dieser Prüfung teilgenommen haben. Wenn weniger als 30% 
der Prüfungsteilnehmer Erstprüflinge sind, wird die Referenzgruppe zur Bildung der relativen 
Bestehensgrenze auf alle Prüfungsteilnehmer ausgeweitet. 
Ist vor der Bewertung die Anzahl der Prüfungsaufgaben reduziert worden, jedoch für einen Prüfling die 
richtige Antwort gern. Absatz 1 dennoch zu werten, so ist die eliminierte Prüfungsfrage auch bei der 
Bildung seiner relativen Bestehensgrenze zu berücksichtigen. Ist eine eliminierte Prüfungsfrage falsch 
beantwortet worden, so geht diese weder in die Bewertung noch in die Bildung der relativen 
Bestehensgrenze ein. 

Die Leistungen sind wie folgt zu bewerten: 
Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Mindestzahl zutreffend beantworteter 
Prüfungsaufgaben erreicht, so lautet die Note 
"sehr gut", wenn er mindestens 75 Prozent, 
"gut", wenn er mindestens 50, aber weniger als 75 Prozent, 
"befriedigend", wenn er mindestens 25, aber weniger als 50 Prozent, 
"ausreichend", wenn er keine oder weniger als 25 Prozent 
der über die Bestehensgrenze hinaus gestellten Prüfungsaufgaben zutreffend beantwortet hat. 

Wenn abgestufte Noten (1,3; 1,7 etc.) vergeben werden, sind die entsprechend zu erreichenden Pro
zentzahlen zutreffend beantworteter Prüfungsaufgaben arithmetisch zu ermitteln. Hat der Prüfling die 
für das Bestehen der Prüfung erforderliche Mindestzahl zutreffend beantworteter Aufgaben nicht er
reicht, lautet die Note "nicht ausreichend". 

Sofern Prüfungsaufgaben unterschiedlich gewichtet werden, werden die Bestehensgrenzen sowie die 
Notenverteilung anhand der erzielbaren Punkte und nicht nach der Anzahl der Aufgaben ermittelt. 
Wenn Antwort-Wahl-Fragen PrüfungsteHe einer Klausur bilden, gelten die vorgenannten Anfcrdemn
gen entsprechend. 

Beispiele zur absoluten Bestehensgrenze von 60% und zur relativen Bestehensgrenze: 

Student X hat an einer Klausur teilgenommen, bei der im Schnitt 80% der Fragen zutreffend beantwor
tet wurden. X erreichte nur 59%. Damit ist die absolute Bestehensgrenze nicht erreicht. Die relative 
Bestehensgrenze liegt bei 62,4 % (22% von 80 = 17,6). Auch diese hat er verfehlt. 

Studentin Y hat an einer Klausur teilgenommen, bei der im Schnitt 55% der Fragen zutreffend beant
wortet wurden. Yerreichte nur 48%. Damit ist die absolute Bestehensgrenze nicht erreicht. Die relati
ve Bestehensgrenze liegt bei 42,9 % (22% von 55 = 12,1). Damit hat sie die relative Bestehensgrenze 
übersprungen und somit die Klausur bestanden. 
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